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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES DONAUSTAUF 

 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 12.11.2020 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 22:05 Uhr 
Ort: in der Schulturnhalle Jahnstraße  

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Herr 1. Bürgermeister Jürgen Sommer    

Marktgemeinderatsmitglied 

Herr Christian Blüml    
Herr Nicolai Bube    
Herr Florian Eckert    
Herr Benjamin Eder    
Frau Martha Glück    
Frau Ursula Hildebrand    
Herr Bernd Kellermann    
Frau Helga Lorenz    
Herr Hans Sauerer    
Herr Josef Scheck    
Herr Martin Sendlbeck    
Herr Günter Tischler    
Herr Wolfgang Vogel    
Herr Wolfgang Weigert    
Frau Brigitte West    

Sachverständiger Verwaltung 

Frau Tanja Ballmann    
Herr Stefan Unertl    

Schriftführer 

Frau Sandra Reis    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Marktgemeinderatsmitglied 

Herr Erwin Ostermeier   aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt 
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TAGESORDNUNG 
 
1. Eröffnung der Sitzung und Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 

08.10.2020 
Vorlage: Don/2020-I-4184 

  

2. Abschluss eines Gesellschaftervertrages mit der Laber Naab Infrastruktur 
a) Vorstellung des Vertrages durch den Geschäftsführer Rene Meyer 
b) Beschluss des Gesellschaftervertrages 
Vorlage: Don/2020-I-4160 

  

3. Bericht des Bürgermeisters 
Vorlage: Don/2020-I-4203 

  

4. Vorstellung des eCarshering der KERL eG 
hier: Beschluss über Teilnahme 
Vorlage: Don/2020-I-4192 

  

5. Änderung des Bebauungsplanes Bayerwaldstraße durch das Deckblatt Nr. 3 
ehem. Czech-Areal 
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
b) Billigung der geänderten Planung und Beschluß zur erneuten öffentlichen Auslegung 
Vorlage: Don/2020-I-4193 

  

6. Antrag des Marktgemeinderates Johann Sauerer  im Namen der Familien Schmid/Setz, 
Prüllstraße 19 auf Erneuerung des Mischwasserkanals in einem Teilstück der Prüllstraße 
Vorlage: Don/2020-I-4191 

  

7. Beratung und Beschluss über die Umsetzung der Vorschläge des Organisationsteams 
"Romantischer Christkindlmarkt Donaustauf" 
Vorlage: Don/2020-I-4194 

  

8. Bekanntgaben und Anfragen 
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1 Eröffnung der Sitzung und Genehmigung der Niederschrift der 

öffentlichen Sitzung vom 08.10.2020 
 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Ladung der 
Marktgemeinderatsmitglieder fest und erkundigt sich nach den Einwänden gegen die 
Tagesordnung. Er begrüßt darüber hinaus die Zuschauer, die örtliche Presse, Frau Schmid von 
der MZ und Herrn Hossfeld von der Donau-Post, sowie Frau Buberger von der KERL eG, den 
Geschäftsführer der LNI, Herrn Meyer, den vereidigten Bausachverständigen, Herrn Feiner, 
Geschäftsleiter Herrn Unertl, sowie die beiden Schriftführerinnen, Frau Ballmann und Frau Reis.  
 
Der Vorsitzende führt zudem eine Sprechprobe der Mikrofone durch, weist auf die Maskenpflicht 
für Besucher, sowie die beiden Raumluftfilter und einer notwendigen Stoßlüftung nach 90 Minuten 
hin. 
 
Ab Beginn der öffentlichen Sitzung wird das Protokoll der nicht öffentlichen Sitzung vom 
08.10.2020 in Umlauf gebracht. 
 
Anschließend lässt der Vorsitzende über die Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen 
Sitzung vom 08.10.2020, welche im Ratsinformationssystem freigegeben wurde, abstimmen. 
 
  16  : 0   
 
 
2 Abschluss eines Gesellschaftervertrages mit der Laber Naab 

Infrastruktur 
a) Vorstellung des Vertrages durch den Geschäftsführer Rene Meyer 
b) Beschluss des Gesellschaftervertrages 

 

 
Bürgermeister Sommer begrüßt den Geschäftsführer der LNI, Herrn Meyer und übergibt diesem 
das Wort. Dieser stellt anhand einer PowerPoint Präsentation das Vorhaben vor und steht dem 
Marktgemeinderat für Fragen zur Verfügung. 
 
Die Laber-Naab Infrastruktur GmbH („LNI“) wurde im Jahre 2014 zum Zwecke der Unterstützung 
von Kommunen beim Auf- und Ausbau von Breitbandinfrastruktur als öffentliche 
Infrastrukturgesellschaft durch ausschließlich kommunale Gesellschafter („Altgesellschafter“) 
gegründet. Zielsetzung ist die Bündelung von Kompetenzen sowie die Nutzung von 
Synergieeffekten beim Breitbandausbau durch ein koordiniertes Zusammenwirken. Bereits die 
bisherigen Aktivitäten der LNI führten zu einer nachhaltigen Verbesserung der Versorgung mit 
Breitband-diensten in den Gebieten der Altgesellschafter. 
 
Seit einigen Monaten finden verschiedene Abstimmungen mit weiteren Kommunen unter 
Einbeziehung der Altgesellschafter der Landkreise Regensburg und Neumarkt statt, inwieweit die 
LNI weitere öffentliche Gesellschafter („Neugesellschafter“) aufnehmen und auf diese Weise der 
Gesellschafterkreis erweitert werden soll. Die Erwägungen dabei sind, durch die Erweiterung des 
Wirkungskreises der LNI zum einen sämtlichen Kommunen angesichts des zunehmenden 
(politischen) Handlungsdrucks im Bereich des Breitbandausbaus solidarisch zu begegnen. Zum 
anderen wäre damit die Möglichkeit gegeben, die Nachfrage nach Beratungs-leistungen für die 
Beantragung von staatlichen Fördermitteln sowie der erforderlichen Fach-planungs- und 
Bauleistungen zu bündeln. Letztgenannte Leistungen könnten auf diese Weise in einer 
Bündelrahmenvereinbarung ausgeschrieben werden, um ausreichend Kapazitäten zu langfristig 
wirtschaftlichen Konditionen auf dem Markt für den Breitbandausbau zu sichern. Die Kommunen 
würden als Gesellschafter die Aufgaben des Breitbandausbaus im Wege der Aufgabendelegation 
als sog. Inhousevergabe auf die LNI übertragen. Dabei wurden verschiedene Lösungsansätze 
unter Einbeziehung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) und der 
Rechtsanwaltskanzlei Watson Farley & Williams erörtert und in Folge ein Gesellschaftsvertrag auf 
Grundlage der bisherigen Satzung der LNI sowie eine Vereinbarung zur Aufgabenübertragung 
ausgearbeitet. 
 
Am Donnerstag, den 24. September 2020 fand im Landratsamt Regensburg unter Leitung der 
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Landrätin und Beteiligung von interessierten Kommunen eine Informationsveranstaltung zur 
„Gründung einer Gigabitgesellschaft“ (im hybriden Format einer Präsens- und Videokonferenz) 
statt. Anschließend fand die Versammlung der Altgesellschafter der LNI statt um das weitere 
Vorgehen zu erörtern und einen Beschluss zur Kapitalerhöhung und Aufnahme weiterer 
Gesellschafter unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen kommunalen Gremien zu 
fassen. 
 
Der Geschäftsführer der LNI Herr Rene Meyer informiert die Gemeinderäte mittels einer 
PowerPoint Präsentation: 
 
Leitsatz der LNI: „Dem Monopolisten Telekom zeigen, was Wettbewerb ist.“ 
 
Bereits 21 zustimmende Gemeinden (11 Gemeinden aus dem Landkreis Regensburg und 6 
Gemeinden aus dem Landkreis Neumarkt) haben sich zusammengeschlossen, um das Thema 
Glasfaser gemeinsam in die Hand zu nehmen und das Netz nach selbst gesteckten Anforderungen 
zu planen. 
 
Ziel ist es, 2032 eine 100%ige Versorgung der Haushalte im Landkreis zu gewährleisten und die 
„Letzten Meter Kupferleitung in das Haus“ durch Glasfaser zu ersetzen. 
 
Die Infrastruktur der Glasfaserleitung bleibt zu 100% kommunal. 
 
Glasfaser ist in der heutigen Zeit unabdingbar um für Homeoffice, Homeschooling oder 
Videokonferenzen eine entsprechende Internetgeschwindigkeit zur Verfügung stellen zu können 
und die Bevölkerung mittels Glasfaser nahezu in Echtzeit von“ A nach B zu bringen.“ 
 
Die Kernkompetenz der LNI 
 

 Planung (Bedarfsermittlung, Grob- & Feinplanung) 

 Vermarktung (Verpachtung an Netzbetreiber) 

 Ausbau (Ausschreibung, Ausführung, Dokumentation, Qualitätssicherung) 
 
Geschäftsführer Meyer erklärt die Vorteile der LNI: 
 

 Bündelung von Know-How 

 Kommunen werden durch Bündelausschreibungen finanziell entlastet 

 Start der Gigabitgesellschaft ist bereits im Frühjahr 2021 

 Optimale Ausnutzung der Förderkulisse 
 
2. Bürgermeister Weigert plädiert für den Beitritt in die LNI mit dem Leitsatz: „Heute für die Zukunft 
arbeiten“. 
 
Gemeinderätin Glück gibt im Namen ihrer Fraktion ebenso ein positives Feedback. 
 
Geschäftsführer Meyer teilt mit, dass derzeit 2 Vollzeitmitarbeiter aktiv sind und 3 weitere 
zukünftige Stellen bereits genehmigt sind. Es ist allerdings unabdingbar, auf externe Dienstleistung 
zurückzugreifen. 
 
Gemeinderat Tischler frägt nach anfallenden Betriebskosten, woraufhin Meyer antwortet, dass 
nicht alle Kosten über Fördermittel abgedeckt werden können und nicht gedeckte 
kommunenbezogene Fachleistungsstunden auch entsprechend kommunenbezogen und 
transparent abgerechnet werden. 
Welche Kosten genau auf den Markt zukommen, kann er allerdings noch nicht sagen. 
 
Bürgermeister Sommer ist überzeugt, dass der Beitritt zur LNI nur Vorteile mit sich bringt. 
 
 
Beschluss: 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt der Marktgemeinderat Donaustauf:  
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1. Dem Beitritt des Marktes Donaustauf zur LNI, als neuer Gesellschafter sowie der 

Übernahme eines Geschäftsanteils in Höhe von EUR 5.000,00, wird zugestimmt. Der 
Bürgermeister und die Verwaltung werden bevollmächtigt, vorliegenden 
Gesellschaftsvertrags und die notarielle Beurkundung abzuschließen. Etwaige 
redaktionelle Anpassungen können vorgenommen werden. 
 
16  : 0  
 

2. Der Markt Donaustauf stimmt der Aufgabenübertragung im Bereich Breitbandausbau 
auf die LNI zu und betraut den Bürgermeister und die Verwaltung zur Umsetzung durch 
den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung über die Aufgabenübertragung. 

 
 16  : 0  
 
 
3 Bericht des Bürgermeisters  

 
Bekanntgabe der Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung vom 08.10.2020:  
 

 Der Auftrag für die Abbrucharbeiten des Estrichs, wegen des Wassereinbruchs beim 
Neubau des Kindergartens Jahnstraße, wurde an die Fa. Schraufstetter vergeben. 

 

 Der Auftrag für die Deckschichtsanierung in der Regensburger-, Walhalla- und 
Otterbachstraße wurde an die Fa. Prem Straßenbau vergeben. 

 
Bekanntgaben und Anfragen der letzten Sitzung: 
 
Hier gibt es keine zu beantwortenden Fragen. 
 
Weitere Mitteilungen: 
 

 Es wird mitgeteilt, dass aus dem Förderprogramm des Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus – „Sonderbudget Leihgeräte“ der Markt Donaustauf bisher eine 
Förderung in Höhe von 5.539,00 € erhalten hat. Dafür konnten 14 iPad’s als Leihgeräte für 
Schüler bestellt werden. Das Staatsministerium hat nun eine Erhöhungsrunde im Schuljahr 
2020/2021 gestartet. Der Markt Donaustauf hat den erforderlichen Erhöhungsantrag 
gestellt. Der Erhöhungsbetrag wird zunächst bis zu einem Umfang von 38,5482 % 
garantiert, das sind weitere 2.135,18 € für Leihgeräte. Der Betrag könnte sich weiter 
erhöhen, wenn noch Mittel im dem Fördertopf verbleiben. 
 

 Ebenfalls wird mitgeteilt, dass aufgrund von Corona es sowohl von der Bayerischen 
Staatsregierung als auch dem Bund neue Förderprogramme gibt. Der Bund legt eine 500 
Mio. Euro Bundesförderung für „Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von 
raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten“ auf. Die 
Förderrichtlinien hierzu sind Mitte Oktober in Kraft getreten. Die Bayerische 
Staatsregierung stellt zudem 10 Mio. Euro für Hygienemaßnahmen von 
Kindertageseinrichtungen bereit. Für jede Einrichtung stehen somit ungefähr 1.000 Euro 
zur Verfügung. Zusätzlich soll es von Seiten der Bayerischen Staatsregierung ein 
Förderprogramm von bis zu 50 Mio. Euro für technische Maßnahmen zum 
infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas und Schulen geben. Kommunen sollen hier 
Förderpauschalen unter anderem für die Anschaffung von CO2-Messgeräten oder mobilen 
Luftreinigungsgeräten erhalten. Allerdings wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
dies nur für Räume gilt, in denen keine Stoßlüftung bei geöffnetem Fenster erfolgen kann. 
 

 Außerdem wird mitgeteilt, dass für die Bücherei ein eigener Server im Einsatz ist. Aus 
Sicherheitsgründen wurde die Datenverarbeitung der Bücherei von den Servern der VG auf 
den Büchereiserver verlagert. 

 

 Weiter wird mitgeteilt, dass die Regensburger Straße, bis auf die Bodenmarkierung zur 
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Staatsstraße 2125, durch die Fa. Prem fertiggestellt wurde. 
 

 Auch wird mitgeteilt, dass die Walhalla Straße durch die Fa. Prem fertiggestellt wurde. Die 
Mittelnaht wird im Frühjahr 21 noch geschlemmt, da sie sehr rau ist. Auf der nördlichen 
Fahrspur ist eine Stelle mit ca. 5m², die ebenfalls sehr rau ist, auch hier soll geschlemmt 
werden.  
 

 Weiter wird mitgeteilt, dass an der Otterbachstraße, Sulzbach a.d.Donau ebenfalls durch 
die Fa. Prem, gestern mit Reparaturen und Pflasterarbeiten begonnen wurde. Mitte 
nächster Woche wird aller Voraussicht nach asphaltiert werden. 
 

 Ferner wird mitgeteilt, dass in Sulzbach a.d.Donau in der Otterbachstraße, die Arbeiten 
zum Bau der Parkplätze und die Pflasterarbeiten durch die Fa. Brunner fertiggestellt 
wurden. Der Schotterrasen ist zu 90% eingebaut. Die Sitzsteine für die Bänke sind gesetzt. 
Die Restarbeiten und Humusarbeiten, sollten bis Mitte nächster Woche erledigt sein. 

 

 Mitgeteilt wird auch, dass der Parkplatz am Festplatz fertig ist. Beschilderung ist noch nicht 
komplett (Schilder für den Bauernmarkt fehlen noch, sind allerdings bereits bestellt). Eine 
Laterne fehlt ebenfalls noch, kommt, laut dem Sachbearbeiter Herrn Feldmeier, erst 
nächstes Jahr. Stromanschluss für zwei weitere Wohnmobile wird von Elektro Fuchs 
geprüft. 
 

 Des Weiteren wird mitgeteilt, dass die Betonsteinmauer zur Einfriedung des Lagerplatzes 
des Bauhofes (nähe Wertstoffhof) Richtung Osten versetzt wurde, um zusätzliche 
Parkplätze vor dem Wertstoffhofareal schaffen zu können. Diese Maßnahme ist nun 
beendet. Die zusätzlichen Parkplätze werden bereits gut angenommen.  
 

 Mitgeteilt wird auch, dass die Hauptarbeiten (Dachstuhl, Stuckarbeiten) der Schneekapelle 
abgeschlossen werden konnten. Die Restarbeiten (Putz ausbessern, malern) sind von der 
kommenden Witterung abhängig. Es wird aber davon ausgegangen, dass diese noch bis 
Jahresende erledigt sind. 
 

 Am Badeplatz an der Donau wurden zwei Sitzbänke und ein Tisch aufgestellt. Diese laden 
nicht nur bei herbstlich schöner Witterung zum Verweilen ein, sondern sicherlich auch 
während der neuen Badesaison 2021. 
 

 Es wird darüber informiert, dass das Ziegelgebäude an der Inlinehalle durch den 
Fördervereinsvorsitzenden „Inline Hockey Donaustauf e.V.“, Wolfgang Fisch und seinem 
Sohn Ben, neu geweißt wurde. Ausschließlich durch die zwei genannten Personen wurde 
diese Arbeit durchgeführt, die dazu auch noch das erforderliche Gerüst zur Verfügung 
stellten. Der Markt Donaustauf kam nur für die Kosten für die Farbe in Höhe von ca. 
4.500,00 € auf. Nun ist das Gebäude mit weißen Wänden und grauen Fenstern wieder in 
einem schönen Zustand. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die beiden genannten 
Maler, Herrn Wolfgang und Herrn Benjamin Fisch. 

 

 Weiter wird mitgeteilt, dass mit den Baumeisterarbeiten an der Sporthalle Regensburger 
Straße am 30.11.2020 begonnen wird. Als erste Maßnahme wird die Fluchtwegtreppe im 
Bereich des Schützenraumes erstellt.  
 

 Mitgeteilt wird außerdem, dass heute die Abnahme des Kunstrasen-Bolzplatzes auf dem 
ehem. Tennisplatz erfolgt ist. Dieser kann ab sofort genutzt werden. Die fehlenden 
Fußballtore sind bestellt und werden, falls es die Witterung erlaubt, noch vor dem Winter 
aufgestellt.  

 

 Und abschließend wird noch mitgeteilt, dass derzeit rund um die Pfarrkirche Donaustauf 
Putzausbesserungsarbeiten durchgeführt werden. Dazu wurde ein Gerüst aufgestellt. 
Weiter sind Ausbesserungsarbeiten im Sockelbereich durchzuführen. Der späte Zeitpunkt 
der Arbeiten ist bedingt durch die zunächst lange ausbleibende Genehmigung durch die 
Bischöfliche Finanzkammer. Die betroffenen Grabbesitzer wurden entsprechend informiert. 
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4 Vorstellung des eCarshering der KERL eG 

hier: Beschluss über Teilnahme 
 

 
Der Vorsitzende begrüßt Frau Natascha Buberger von der KERL eG. Diese stellt anhand einer 
Power Point Präsentation die Möglichkeit des eCarsharings dem Marktgemeinderat vor und steht 
diesem dann für Fragen zur Verfügung. 
 
Bürgermeister Sommer plädiert an dieser Stelle für die Zustimmung zum eCarsharing. 
 
Die Marktgemeinderäte geben zu diesem Tagesordnungspunkt durchweg positive Rückmeldung. 
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, Bgm. Sommer zu ermächtigen, mit der Kommunalen Energie Regensburger 
Land -KERL eG- für die Dauer von drei Jahren (Dauer des Fahrzeugsleasings) einen 
eCarsharingvertrag mit einer Unkostenbeteiligung des Marktes Donaustauf in Höhe von monatlich 
300,00 € brutto über die gesamte Projektlaufzeit abzuschließen. Die Standortkommune kann das 
Fahrzeug für Dienstfahrten zum ermäßigten Tarif (je angefangene Stunde; 1. Stunde 3,00 €, 2. 
und 3. Stunde 2,00 €, ab der 4. Stunde 1,00 €) ohne Kilometerpauschale nutzen. Die Stromkosten 
trägt die KERL eG. 
 
15 : 1 
 
Weiter wird beschlossen, dass als Standort für das eCarsharing der Parkplatz an der 
Eichendorffstraße (hier einer von zwei Ladepunkten der bestehenden eLadesäule)) festgelegt wird. 
 
16 : 0 
 
 
5 Änderung des Bebauungsplanes Bayerwaldstraße durch das 

Deckblatt Nr. 3 
ehem. Czech-Areal 
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
b) Billigung der geänderten Planung und Beschluß zur erneuten 
öffentlichen Auslegung 

 

 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Bartsch vom gleichnamigen Planungsbüro und übergibt diesem 
das Wort. 
 
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
 
Während der Auslegefrist sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 
Fachstellen/Träger öffentlicher Belange 
 

1. Landratsamt Regensburg, S 41 Bauleitplanung 
 
Die Fachstellen L 41, Kreisjugendamt, S 33-2, Natur- und Landschaftsschutz, S 42, Technische 
Bauaufsicht, Bauüberwachung und der Kreisbrandrat brachten keine Äußerungen vor, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass mit der Planung Einverständnis besteht oder die 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch den Bebauungsplan nicht berührt werden. 
 
Die seitens der Sachgebiete S 41m, Bauleitplanung, in der Stellungnahme vom 27.02.2020 und 
der ortsplanerischen Stellungnahme vom 26.02.2020 (Fachreferent für Städtebau und Technik) 
vorgebrachten Einwendungen wurden nur bedingt in den Entwurf eingearbeitet, so dass 
grundsätzlich Einverständnis besteht. Insbesondere an den nachfolgenden Anregungen halten wir 
fest und möchten zur Präzisierung der Bebauungsinhalte Folgendes anmerken: 
• Im Planteil sollte ebenfalls der Kurvenbereich des WA 2 um das Planzeichen „Bereiche 
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ohne Ein- und Ausfahrt“ ergänzt werden 
• Im Planteil bitten wir die nicht festgesetzte „Anzahl der Geschosse“ bei den Parzellen WA 
1.7 bis WA 1.11 zu streichen 
• Die nördliche abzweigende Verkehrsfläche zur Erschließung des MD 2.1 bis MD 2.3 enthält 
keine SOK 
• Ergänzung von Regelquerschnitten und Anschlusshöhen der Prüll- und Bayerwaldstraße 
• Die Empfehlung der Grundstücksgrenzen ist unter dem Layer zur „Abgrenzung von 
Teilflächen unterschiedlicher Dienstbarkeiten“ schwer auszumachen. 
• Für das WA 1 und MD 3 fehlen die Nutzungsschablonen. Die Art der baulichen Nutzung, 
GRZ und Dachneigung kann dem Planteil nicht entnommen werden. 
• Auf dem Bebauungsplan wird die Bayerwaldstraße zusammengeschrieben – im Geheft der 
textlichen Festsetzungen/Begründung mit Bindestrich. Wir bitten um einheitliche Formulierung. 
• 2.1.1 der textlichen Festsetzungen lässt für MD 2.1 bis MD 2.3, MD 3.1 bis 3.4 und MD 2.4 
eine Aussage zu den Betrieben zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnissen vermissen. Sollen diese wie im MD 1 zulässig oder nicht 
zulässig sein? 
• Bezieht sich der letzte Satz in 2.1.1 der textlichen Festsetzungen, dass die ausnahmsweise 
zulässigen Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden, nur auf MD 2.4 
oder auch auf MD 2.1 bis MD 2.3, MD 3.1 bis 3.4? 
• Wir empfehlen technische Aufbauten einzuschränken. Beispielsweise durch die 
Beschränkung dieser auf einen maximalen zulässigen prozentualen Flächenanteil an der 
gesamten Dachfläche und die Festsetzung einer maximalen zulässigen Höhe für technische 
Aufbauten (Wandhöhenüberschreitung). 
• Die Begründung und Ziffer 2.4.2 der textlichen Festsetzungen ist zu entnehmen, dass die 
Abstandsflächen nur weitgehend eingehalten werden und Art. 6 BayBO für WA 1, WA 2 und MD 3 
nicht angeordnet bzw. für MD 2 in Ziffer 2.4.3 der textlichen Festsetzungen verkürzt wird. Wir 
erlauben uns darauf hinzuweisen, dass Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB inhaltlich 
und räumlich dem Bestimmtheitsgebot genügen müssen. Es ist „parzellenscharf“ festzulegen, auf 
welchen konkreten Flächen die Festsetzung wirksam soll. Sie haben sich für eine 
„Baukörperfestsetzung“ (eine durch Baulinien und Baugrenzen umfasste Fläche mit Festsetzungen 
zur Gebäudehöhe) entschieden, so dass neben einer hinreichenden textlichen Festsetzung 
ebenfalls mittels geeigneten Planzeichen eine zeichnerische Festsetzung erfolgen muss. Unter 
dem Aspekt der konkreten Betrachtung der örtlichen Situation bitten wir alle Baufenster (mögliche 
Gebäude) hinsichtlich ihrer Abstandsflächenpflicht zu prüfen und die Unterschreitung der 
Abstandsflächen exakt zu beziffern. In einer Anlage zum Bebauungsplan (sog. 
Abstandsflächenplan) können volle H als auch die Verkürzungen graphisch aufgezeigt werden und 
somit den Rückschluss auf xy H bzw. die im Planteil festgesetzte Maßangabe zwischen den 
jeweiligen Baufenstern/Grundstücksgrenzen ermöglichen.  
Festsetzungen nach Nr. 2a sind nur aus städtebaulichen Gründen zulässig; sie dürfen nicht aus 
anderen Gründen getroffen werden, z.B. aus Gründen des Bauordnungsrechts, des 
Denkmalschutzes oder der Baugestaltung. Die Prüfung der städtebaulichen Erforderlichkeit und 
Rechtfertigung sowie die Abwägung sind besonders sorgfältig vorzunehmen. Die maßgeblichen 
städtebaulichen Gründe sind zu konkretisieren und in der Begründung nach §§ 2a bzw. 9 Abs. 8 
BauGB darzulegen. Das Landesrecht mit seinen Abstandsanforderungen tritt nur unter bestimmten 
Voraussetzungen hinter Festsetzungen im Bebauungsplan zurück, z.B. wenn die Beleuchtung mit 
Tageslicht, die Lüftung und der Brandschutz gewährleistet sind. Diese Voraussetzungen müssen 
objektiv gegeben sein und sich ebenfalls in der Begründung nach §§ 2a bzw. 9 Abs. 8 BauGB 
wiederfinden.  
• In 2.5 der textlichen Festsetzungen werden die Wohnungen je Wohngebäude nur für das M 
2 beschränkt. Was soll für WA 1, WA 2 und MD 3 gelten? 
• Ziffer 2.6 der textlichen Festsetzungen schließt Tiefgaragen/Garagen unter 
Geländeoberfläche aus für MD 3 und WA 1 aus. Sollen diese für WA 2 bzw. MD 2 zulässig sein? 
MD 2 weist keine Umgrenzung von Flächen für Stellplätze/Garagen auf. Sollen diese nur innerhalb 
oder auch außerhalb der Baufenster zugelassen werden? 
• Ziffer 2.7 der textlichen Festsetzungen lässt Nebenanlagen im WA 1 und MD 3 auch 
außerhalb der festgesetzten Baugrenzen zu. Im Umkehrschluss würde dies für WA 2 und MD 2 
nicht gelten.  
Des Weiteren wurden die Flächen für das WA 1, MD 3 und WA 2 größenmäßig beschränkt. Was 
gilt für MD 2? 
Der Satz „entlang der Grundstücksgrenzen dürfen diese Nebenanlagen im WA 1 und MD 3 max. 5 
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m Gesamtlänge aufweisen, im WA 2 maximal 9m“ weicht ebenfalls von den Regelungen der 
BayBO ab. Nähere Aussagen hierzu finden sich weder in den Planungsunterlagen noch der 
Begründung.  
• In Ziffer 2.12.2 der textlichen Festsetzungen sind im MD 3 bei geneigten Dächern 
Dacheinschnitte zulässig. Sollen diese im WA 1, WA 2 und MD 2 nicht zulässig sein? 
• Ziffer 2.12.5 der textlichen Festsetzungen setzt eine maximal zulässige Gebäudebreite fest. 
Unseres Erachtens handelt es sich der Sache nach um eine bauplanungsrechtliche Festsetzung 
„im Gewand“ einer Baugestaltungsvorschrift. Für bauplanungsrechtliche Vorschriften stehen 
jedoch nur die § 9 BauGB und in der Baunutzungsverordnung geregelten Festsetzungsalternativen 
(GRZ, GFZ, Bauräume) offen. Wir bitten um entsprechende Anpassung. 
• Die Geländeauffüllungen in Ziffer 2.12.9 der textlichen Festsetzungen bitten wir um eine 
Aussage, wie sich diese zwischen den Parzellen (z.B. WA 1.3 zu WA 1.5 oder WA 1.5 zu MD 2.3) 
verhalten oder zum Rand des Geltungsbereichs in Richtung Bestand. 
Ergänzung der Begründung, um… 
• 2.3: Ergänzung der Grundfläche hinsichtlich der genannten Fläche von 8.500 m² (vgl. 
Tabelle 1.1 auf Seite 6) in einer nachvollziehbaren Nettoberechnung 
• 3.3: Seite 19 letzter Absatz „… in diesem Bereich zugunsten eines Dorfgebietes“-
Leerzeichen entfernen 
• 3.5:  
- Seite 25 „Im Bereich der beiden Teilflächen MD 1…, da durch das Einfügegebot des im 
Zusammenhang bebauten Bereichs ausreichend…“ 
- Seite 26 Abs. 3 „…sowie WA 1.9 und 1.10…“ 
- Seite 26 zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die in Abs. 4 genannte „…MD 3.1-3.4 ca. 
16-17m Fassadenlänge und in Abs. 5 genannte „… WA 1.1, WA 1.3, WA 1.5 ca. 16 m 
Baukörperlängsseite“ weder textlich noch zeichnerisch festgesetzt wurde. Es darf auf die 
Ausführungen zu Ziffer 2.12.5 verwiesen werden. 
 
 
Stellungnahme Planverfasser: 
 
Der Planverfasser hatte empfohlen, dass Zeichen „keine Zufahrt“ im Einmündungsbereich zur 
Bayerwaldstraße auch auf der Nordseite des Einmündetrichters festzusetzen. Aufgrund des 
städtebaulichen Konzepts, das im WA 2 dem Gebäude vorgelagerte Garagen und Stellplätze mit 
direkter Zufahrt von der Bayerwaldstraße aus vorsieht, wurde dieses Planzeichen reduziert. 
Nachdem die Gemeinde selbst im Eigentum dieser Fläche ist, kann eine verkehrssichere 
Ausgestaltung in der Umsetzung nach derzeitigem Kenntnisstand gewahrt werden, sodass eine 
Planänderung nicht veranlasst ist. 
 
Eine Höhenfestsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche im MD 2.1 bis MD 2.3 erfolgte nicht, da 
hier noch keine detailliertere Straßenplanung vorliegt. Nachdem bei den weiteren Festsetzungen 
keine Bezüge zu dieser Straßenhöhe bestehen, ist eine Planänderung nicht erforderlich. Auf die 
Abwägung zum Einwand des Grundeigentümers wird verwiesen. 
 
Auf Regelquerschnitte der Verkehrsflächen wurde verzichtet, da es hierfür keine städtebauliche 
Erforderlichkeit gibt und die exakte Ausgestaltung der späteren Umsetzung der Planung 
vorbehalten ist. 
 
Auf die Darstellung einer Nutzungsschablone im WA 1.1 bis W 1.11 und im MD 3.1 bis 3.4 wurde 
aus Gründen der Planlesbarkeit verzichtet. Die wesentlichen Festsetzungen sind in den einzelnen 
Baufenster enthalten und werden durch die textlichen Festsetzungen ergänzt und ausreichend 
bestimmt. 
 
Betriebe sind selbständige Einrichtungen und Unternehmen, denen die Be -und Verarbeitung und 
Sammlung Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse zu eigen ist. Dabei müsste eine räumliche 
Zuordnung zu landschaftlichen Betriebsstelle nicht zwingend vorliegen. Diese Art von Betrieben 
gehört zu den typischen Betrieben eines Dorfgebietes. Somit würde einer Zulässigkeit dieser Art 
der baulichen Nutzung im MD1 und MD 2 nichts entgegenstehen. 
 
Bisher gilt die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen nicht für technische Aufbauten wie 
Schornsteine, Lüftungsrohre oder Antennen. Sofern der Gemeinderat aus ortsgestalterischen 
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Gründen eine Bündelung und Höhenbeschränkung dieser Dachaufbauten befürwortet, wäre eine 
entsprechende ergänzende Festsetzung unter den baugestalterischen Vorschriften nach Art. 81 
BayBO notwendig. Aufgrund der Nähe zum Denkmalensemble erscheint die Ergänzung dieser 
Festsetzungen sinnvoll. Es wird deshalb vorgeschlagen, folgende Festsetzung zu ergänzen: 
Technische Dachaufbauten sind im gesamten Geltungsbereich pro Gebäude nur 
zusammengefasst auf maximal zweimal 10 % der Dachgrundfläche des jeweiligen Gebäudes und 
bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m über der Firstoberkante zulässig. 
 
Die Begründung Hinsicht der Abstandsflächen wird ergänzt. 
 
Gemäß Art. 6 Abs. 5 S. 3 BayBO werden im WA 1.1 bis 1.11 und MD 3.1 bis 3.4. vorliegend durch 
die Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien in Verbindung mit Wandhöhen Außenwände 
zugelassen, vor denen geringere Abstandsflächen als nach BayBO zulässig sind. Diese 
Abweichung von den gesetzlichen Abstandsflächentiefen gegenüber benachbarten Grundstücken 
ist städtebaulich vertretbar:  
 
 
Bei Zugrundelegung der nach dem Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen und Baulinien in 
Verbindung mit den Wandhöhen maximal möglichen Bebauung wird zu allen 
Nachbargrundstücken eine Abstandsfläche von mindestens 0,5 H eingehalten. Nur im WA 1.1. 
fallen bei 0,5 H Abstandsflächen nach Westen geringfügig auf die festgesetzte Versorgungsfläche, 
was jedoch vertretbar ist, da diese Fläche dauerhaft nicht für schutzbedürftige Nutzungen 
festgesetzt ist, sondern für Versorgungsnutzungen. Auf den Abstandsflächenplan in der Anlage 
wird verwiesen. 
 
In Bezug auf die Abstandsflächen innerhalb bzw. zwischen Teilbaugebiete WA 1.1 bis 1.11, WA2 
und MD 3.1 bis 3.4 werden bei Zugrundelegung der nach dem Bebauungsplan festgesetzten 
Baugrenzen in Verbindung mit der nach den Wandhöhen maximal möglichen Bebauung 
Abstandsflächentiefen von 0,5 H überwiegend eingehalten. Überschreitungen eines 
Abstandsflächenmaßes von 0,5 H treten an den Übergangsbereichen zwischen den möglichen 
Baukörpern in den WA 1.09, 1.08, 1.07 und MD 3.4 auf. Die hier entstehenden 
Abstandsflächensituationen sind jedoch städtebaulich vertretbar. Die Gebäudekörper sind im 
Grenzbereich entweder versetzt angeordnet (z. B. MD 3.4 zu WA 1.07) oder die verkürzten 
Abstandsflächensituationen treten nur an den kurzen rückversetzten Baukörperfassaden auf (z. B. 
zwischen WA 1.09 und WA 1.08), wo jedoch durch die Rückversetzung des Baukörperteils 
Besonnung und Belichtung von Süden ermöglicht wird. Gleichzeitig ist für diese Baukörper zu 
berücksichtigen, dass die (teilweise) geringeren Abstandsflächen an den seitlichen 
Grundstücksgrenzen durch die großzügigen Freiflächen im hinteren Grundstücksbereich und damit 
entsprechende Besonnungs- und Belichtungsmöglichkeiten kompensiert werden. Belange der 
Besonnung und Belichtung können hier durch entsprechende Grundrissgestaltung ermöglicht 
werden. Zudem kann durch die vorgesehenen Grundrisse des Grundstückseigentümers vermieden 
werden, dass der soziale Wohnfriede durch Sichtbeziehungen zwischen Aufenthaltsräumen 
gestört wird. Bei den sogenannten Gartenhofhäuser ist zum Beispiel an der Ostfassade im WA 1.7 
oder 1.9 kein Fenster eines Aufenthaltsraumes vorgesehen. Durch die Ausbildung einer 
Brandwand an diesen Fassaden können auch die brandschutztechnischen Anforderungen im 
Baugenehmigungsverfahren erreicht werden. 
 
Im MD 2.1 bis 2.4 wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB eine Abstandsflächentiefe von 0,5 H 
festgesetzt. Hierdurch soll im Sinne der gebotenen Innenverdichtung eine verdichtete, sparsame 
Nutzung der Flächen in diesen Gebieten ermöglicht werden, wie sie in Dorfgebieten typisch ist und 
sich auch vielfach in der Umgebung wiederfindet. Gleichzeitig sind bei einem Abstandsflächenmaß 
von 0,5 H auch Belange des Wohnens und gesunder Wohnverhältnisse regelmäßig noch gewahrt 
(Besonnung, Belichtung und Belüftung).  
 
Die Festsetzungen und die Begründung sind entsprechend zu ergänzen. 
 
Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude ist im WA 1, WA 2 und 
MD 3 nicht notwendig, da durch die eng gefassten Baufenster hier keine städtebaulichen Gründe 
für eine Beschränkung vorliegen. 
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Hinsichtlich der ausgeschlossenen Tiefgaragen ist festzustellen, dass für MD 2 und WA 2 keine 
ausreichenden Kenntnisse der hydrogeologischen Situation vorliegt, die einen Ausschluss von 
Tiefgaragen rechtfertigen würde. 
 
Im MD2 ist die Festsetzung von Flächen für Stellplätze und Garagen nicht erforderlich, die 
Baugrenze ist sehr großzügig gefasst, Stellplätze und Garagen können - soweit landesrechtlich 
zulässig - auch in den Abstandsflächen und außerhalb der Baugrenzen akzeptiert werden. 
 
Im WA2 und MD2 sind aufgrund der großzügigen Baufenster Nebenanlagen außerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen städtebaulich nicht erwünscht. 
 
Dacheinschnitte sind nur im MD3 zulässig. 
 
Unter Ziffer 2.12.4 (Gebäudeproportionen) sollte noch festgesetzt werden, dass die maximal 
zulässige Gebäudebreite von 18 m im WA 2 sowie im MD 2.1-2.4 für die schmale Gebäudeseite 
(Giebelseite) gilt. Dies war auch im bisherigen Bebauungsplan so geregelt und sollte aus 
ortsgestalterischen Gründen auch so verbleiben, da breitere Giebel ortsuntypisch wären und somit 
das Ortsbild beeinträchtigen könnten.  
 
Eine Konkretisierung der zulässigen Geländeauffüllung unter Ziffer 2.12.9 erfolgt. Es wird 
festgesetzt, dass auf dem eigenen Grundstück die dauerhaften Geländeauffüllungen bis zur 
höchstens hergestellten Erdgeschoss-Fußbodenoberkante gelten und an den Nachbargrenzen 
anzupassen (abböschen zum hergestellten Gelände des Nachbargrundstücks) sind. 
 
Für die Grenze zwischen dem MD 3 und Flur Nr. 31/32 südlich angrenzend werden ene 
Stützmauern zugelassen, um den Gebäudebestand zu sichern und eine technisch sinnvolle 
Lösung zu erreichen. Im übrigen sollten aus ortsgestalterischen Gründen Stützmauern nur bis zu 
einer Höhe von 70 cm zugelassen werden. 
 
Die weiteren redaktionellen Ergänzungen und Klarstellungen werden vorgenommen. 
 
Abwägung: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Planverfasser zur Kenntnis. Mit der Ausarbeitung 
des Entwurfs in der vorliegenden Fassung vom 12.11.2020 besteht nach Abwägung 
Einverständnis. Der überarbeitete Plan ist erneut auszulegen, die Fachstellen sind erneut zu 
beteiligen 
 
 

2. Landratsamt Regensburg, SG L 19, Tiefbau, Kreisbauhof 
 
Die Belange des Sachgebiets L 19 sind von der Planung nicht berührt. 
Die innere Erschließung ist gemäß RASt 06 auszubilden. 
Wir verweisen dabei auf die Ausbildung von Eckausrundungen, insbesondere Wendestelle. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht 
veranlasst. 
 
 

3. Landratsamt Regensburg, SG S 52, Gesundheitsamt 
 
Mit der Planung besteht Einverständnis. 
 

4. Landratsamt Regensburg, SG L 18, Fachreferent Denkmalschutz 
 
Mit der Planung besteht Einverständnis. 
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5. Landratsamt Regensburg, L 16 
 
Aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorschriften dürfen Entsorgungsfahrzeuge (außer zu 
Wendezwecken) nur vorwärtsfahren. Entsprechend dieser Regelungen müssen Sackgassen bzw. 
Stichstraßen, wenn sie befahren werden sollen, eine ausreichend große Wendemöglichkeit 
aufweisen. Der Mindestdurchmesser, den ein heute üblicherweise eingesetztes Müllfahrzeug (mit 
drei- oder vier Achsen und einer Länge von rd. 11 m) für ein Wendemanöver benötigt, beträgt 
mindestens 18 m. Dabei muss der Mittelpunkt überfahrbar sein. 
 
Beim Befahren von Straßen muss außerdem sichergestellt sein, dass für die am Fahrzeug 
befindlichen Personen keine Quetschgefahr besteht. Zu diesem Zweck muss beiderseits des 
Entsorgungsfahrzeuges ein Freiraum von mindestens 0,5 m Breite vorhanden sein. 
 
Die Bereitstellung der im Rahmen des Holsystems zu entsorgenden Abfall- und Wertstoff-
Fraktionen muss gem. § 15 ff. Abfallwirtschaftssatzung des Landkreise Regensburg (AWS) an 
anfahrbaren Stellen erfolgen. 
 
Privatgrundstücke oder Straßen, die keine öffentlich gewidmeten Straßen im Sinne des Straßen- 
und Wegerechts (Art. 3, 53 Bayer. Straßen- und Wegegesetz) sind, werden nur nach 
ausdrücklicher Beauftragung mit umfassender Haftungsfreistellung für den Landkreis Regensburg 
und die Entsorgungsunternehmen durch den/die Eigentümer befahren (§ 15 Abs. 7 AWS). 
 
Die Betrachtung des vorliegenden Bebauungsplanes unter den vorgenannten Gesichtspunkten 
führt deshalb zu folgendem Ergebnis: 
 
Die Anfahrbarkeit durch Entsorgungsfahrzeuge kann, wie unter 1.1.2 „Verkehrliche Erschließung“ 
festgelegt, erfolgen. Die privaten Anliegerwege werden nicht befahren. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht 
veranlasst. 
 
 

6. Landratsamt Regensburg, S 31, Natur- und Umweltschutz 
 
Wasserrecht: 
 
1. Schutzbereiche 
 
Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete oder Oberflächengewässer I., II. oder 
gleichgesetzter Ordnung liegen nicht vor, so dass keine wasserrechtlichen Verbote betroffen sind. 
Allerdings liegen die Flurnrn. 32, 608/26, 614, 616 und 626/11 überwiegend im wassersensiblen 
Bereich, so dass evtl. mit hohen Grundwasserständen zu rechnen ist. 
 
2. Schmutz- und Niederschlagswasser 
 
Die Schmutzwasserentsorgung soll über die bestehende Mischwasserkanalisation in der 
Bayerwaldstraße laufen. 
Die Niederschlagswasserentsorgung soll über ein Trennsystem, Rückhaltung in unterirdischen 
Rückhalteeinrichtungen und gedrosselter Abgabe in den vorhandenen Bachlauf erfolgen. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der Untergrundbeschaffenheit der 
Planungsfläche nicht möglich. 
Für den Fall, dass eine Versickerung auf einzelnen Grundstücksflächen dennoch in Betracht 
kommt, sollte auf die „Niederschlagsfreistellungsverordnung“ (NWFreiV) vom 01.01.2000, mit 
Änderung vom 01.10.2008, und auf die aktualisierten „Technischen Regeln zum schadlosen 
Einleitern von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) vom 
17.12.2008 hingewiesen werden. Für nicht erlaubnisfreie Einleitungen sind Anträge beim 
Landratsamt Regensburg zu stellen. 
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Alternativ könnte man überlegen, ob es sinnvoll wäre unter Beachtung der gemeindlichen 
Entwässerungssatzung (EWS) vom 01.12.2014, eine Verpflichtung zur Errichtung von 
Regenwasserzisternen aufzunehmen. Das dort gesammelte Niederschlagswasser könnte für den 
privaten Gebrauch genutzt werden. Ein überschüssiges Wasser könnte gedrosselt in den 
vorgesehenen Entwässerungsgraben abgeleitet werden. 
 
3. Erdaufschlüsse, Bauwasserhaltung und Geothermie, wassergefährdende Stoffe 
 
Hierzu sind ausreichend Hinweise erfolgt. 
 
4. Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche 
 
Die Gefahr durch Wassereinbrüche wurde gesehen und entsprechende Hinweise in den 
Satzungsentwurf aufgenommen. 
 
 
Stellungnahme des Erschließungsplaners: 
 
Größere Niederschlagsereignisse als im Entsorgungsgrad festgelegt, werden durch die 
betrachteten Entwässerungseinrichtungen nicht aufgenommen. Zur Sicherung von z.B. privatem 
Wohn- bzw. Gewerbeeigentum, ist hier die Eigeninitiative der Eigentümer, Grundstücksbesitzer, 
Betreiber, etc. erforderlich und gefordert. 
Es ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Niederschlagswasser aus öffentlichen Flächen auch 
auf private Grundstücksflächen gelangen kann, wenn größere Niederschlagsereignisse (> 
Bemessungswerte) auftreten und keine weiteren Schutzmaßnahmen von privater Seite getroffen 
wurden. 
Gebäude und Freiflächen sind so zu gestalten, dass durch Überflutung keine Schäden am Objekt 
entstehen können (Eigenschutz). Vermehrt anfallende Wassermengen müssen ungehindert Ablauf 
zu freien Flächen finden z.B. durch gezielte Wasserführung. Durch eine ausreichende Begrenzung 
oder Wasserführung am Rand der Grundstücke (Maßnahme der Grundstücksbebauung) kann z.B. 
Niederschlagswasser aus öffentlichen Bereichen aber auch aus Hangbereichen-/ höhergelegenen 
Flächen, am Grundstück vorbeigeführt werden. 
Bei Kälte-, Schnee- und Frostperioden kann es zu Abflussproblemen kommen. 
Niederschlagswasser kann dann u.U. über die schneebedeckten-/geschlossenen, gefrorenen 
Einläufe u. dgl. nicht unmittelbar zu den Entwässerungseinrichtungen ablaufen. 
 
Bei Kälte-, Schnee- und Frostperioden kann es auch zu einem Überfrieren von Grün-
/Versickerzonen kommen. Niederschlagswasser kann dann über die geschlossene Oberfläche 
nicht mehr unmittelbar in den Boden-/Untergrund ab-laufen-/versickern-/verdunsten. 
Extreme Trockenheit über einen längeren Zeitraum führt zu kargen Bodenstrukturen. Bei 
Niederschlag müssen sich die ausgetrockneten Böden erst wieder reaktivieren was eine rasche 
Wasseraufnahme verzögern kann. Stark wassergesättigte Böden nach langen 
Niederschlagsereignissen beeinträchtigen ebenfalls die Aufnahme und Ableitung-/Versickerung. 
Bei beiden klimatischen Zuständen verändert-/erhöht sich der Ablaufbeiwert was wiederum zu 
einer Erhöhung der Ablaufmenge führt. 
In alle Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen werden beim Betrieb feinkörnige Stoffe 
eingespült (z.B. beim Regenereignis aus verschmutzten Oberflächen) die zu Ablagerungen führen. 
Es entsteht ein gewisser Porenverschluss, was die Durchlässigkeit, Funktion-/Ablaufleistung 
mindert, bzw. das Speicher-volumen reduziert. Dies kann im Extremfall auch zu Rückstau und 
Überflutungen führen. 
 
Entwässerung 
Ein konkretes Entwässerungskonzept des neu zu bebauenden Grundstücks Flurnummer 614 liegt 
vor. Dieses Entwässerungskonzept wurde mit der Fachstelle Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. 
Die Niederschlagsentwässerung funktioniert. Das Entwässerungssystem wurde nochmals auf ein 
30-jähriges Regenereignis erweitert. Weitergehende Planänderungen sind nicht veranlasst. 
Für den nicht bebauten Bereich des MD 2.4 liegen Bebauungskonzepte oder städtebauliche 
Entwürfe konkret noch nicht vor. Grundsätzlich ist eine Überbauung dieses Teilbereiches unter den 
gleichen Entwässerungsbedingungen wie die vorgesehene Bebauung des Flurstücks 614 möglich. 
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Für das Vorhaben wird der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch den 
Erschließungsträger gestellt.  
 
Auf die vom Erschließungsplaner vorgenommene Bemessung der Kanäle und 
Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen (Anlage zur Abwägung) wird verwiesen. 
 
Zusammenfassung 
Ermittelte-/verwendete Drosselablaufwerte nach DWA-M 153 sind in etwa vergleichbar mit 
Ablaufwerten eines 1-jährlichen 15-Minuten-Regens auf unbefestigter Fläche, und erfüllen damit 
ein hohes Niveau der Abflussdrosselung mit einem x-fach höheren Wirkungsgrad, bedingt durch 
die vorgeschalteten leistungsfähigen Rückhalteeinrichtungen. 
Geplante Entwässerungssysteme (Kanäle und Rückhalteeinrichtungen) werden durchgängig für 
ein 30-jährliches Niederschlagsereignis bemessen, und erfüllen damit sowohl die 
Grundanforderungen an Mindestbemessungsvorgaben sowie die erhöhten Anforderungen an 
einen aktiven Überflutungsschutz. 
Durch die geplante Erschließung erfolgt keine Verschlechterung der 
Niederschlagswasserabflusssituation gegenüber dem ursprünglichen Gelände vor Abbruch der 
gewerblichen Nutzung. 
Durch den hohen Wirkungsgrad der Drosselung und das leistungsfähig vorgeschaltete 
Rückhaltevolumen ist im Rahmen der Bemessungsjährlichkeit von einer Verbesserung der 
allgemeinen Ableitungssituation auszugehen. 
 
 
Abwägung: 
Für das vorliegende Änderungsverfahren liegt für den Bereich des WA1 und WA2 sowie MD 3.1-
3.4 ein konkretes Entwässerungskonzepts durch das Büro Altmann, Neutraubling vor. Dieses 
Entwässerungskonzepts wurde mit der zuständigen Fachstelle (Wasserwirtschaftsamt) 
abgestimmt. 
In den Planbereichen MD2.1-2.3 sowie MD2.4 liegen keine konkreten Projektplanungen bzw. 
konkrete städtebauliche Entwürfe vor. Insofern liegen für diese Gebiete auch keine konkreten 
Entwässerungsplanungen vor.  
Das im allgemeinen Wohngebiet sowie im MD 3.1-3.4 vorgesehene System einer Drosselung und 
Rückhaltung auf den Grundstücken dürfte sich grundsätzlich auch für die Flächen des MD2.1 - 2.4 
umsetzen lassen.  
 
Die Hinweise der Fachstelle sowie die Stellungnahme des IB Altmann werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Planänderungen sind nach Abwägung nicht veranlasst. 
 
 
 Bodenschutzrecht: 
 
1. Altlasten 
 
Waren auf der Flurnummer 614, Gemarkung Donaustauf, vorhanden. 
Das Grundstück wurde jedoch weitgehend saniert. 
Die weitergehenden Hinweise hierzu sind ausreichend. 
 
2. Auffüllungen und Abgrabungen 
 
Für notwendige Verfüllungsmaßnahmen und Geländemodellierungen ist ausschließlich 
unbelastetes Bodenmaterial (Z0 und keine Recyclingbaustoffe) zu verwenden. 
 
3. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Regelungen zum vorsorgenden Bodenschutz sind ausreichend. 
 
Abwägung: 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht 
veranlasst. 
 
 

7. Landratsamt Regensburg, Umweltschutzingenieur  
 
Auf der Grundlage der gutachterlichen Untersuchung Hook & Partner vom 22.04.2020 und der Art 
der baulichen Nutzungen (mit Abstufungen von MD zu WA) bestehen aus der Sicht des 
Immissionsschutzes gegen die Änderung des Bebauungsplanes keine Bedenken. 
 
Abwägung: 
 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen und in die weitere Abwägung eingestellt. 
 

 
8. Regierung der Oberpfalz – Höhere Landesplanungsbehörde 
 
Keine Bedenken 
 

9. Regionaler Planungsverband Regensburg 
 
Keine Äußerungen 
 
  

10. Wasserwirtschaftsamt Regensburg 
 
Grundsätzlich verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 18.02.2020. Wir stellen fest, dass die 
Hochwassergefahrenfläche bei HQextrem nach wie vor nicht in der Plandarstellung eingetragen 
ist. Dies ist nachzuholen.  
 
Für die angedachte Niederschlagswasserbeseitigung ist rechtzeitig ein entsprechendes 
Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 
 
Bezüglich der aufgefundenen Bodenbelastungen ist mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
das weitere Vorgehen zeitnah abzustimmen. Das weitere Vorgehen zur Thematik Altlasten sollte 
unbedingt vor Satzungsbeschluss erfolgen. 
 
 
Stellungnahme des Planverfassers: 
Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder 
Hochufern und sonstigen Gebieten, die bei Hochwasser überschwemmt werden oder durchflossen 
oder die für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Hiervon zu 
unterscheiden sind eingereichte ehemalige Überschwemmungsgebiete, die bei Versagen eines 
Teiches überschwemmt werden können. 
Diese Flächen gehören zu den überschwemmungsgefährdeten Gebieten und sind in den 
Fachdaten der Wasserwirtschaftsbehörde als Gebiet HQ extrem bezeichnet. 
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Abb.: BayernAtlasPlus: Überschwemmungsgrenze HQ extrem 
 
Die Planungsfläche ist somit überschwemmungsgefährdetes Gebiet, das durch 
Hochwasserschutzanlagen gegen ein statistisch einmal in 100 Jahren oder noch seltener 
auftretendes Bemessungshochwasser geschützt ist. Hochwasserschutzanlagen können jedoch 
keine absolute Sicherheit garantieren. Auch hinter Deichen kann es durch Deichbrüche oder 
Überströmung bei einem größeren als dem Bemessungshochwasser entsprechenden 
Hochwasserereignis zu Überschwemmungen in vermeintlich sicheren Gebieten kommen. Für 
faktische Überschwemmungsgebiete gelten die Verbote des § 78 WHG nicht. Für die 
Anwendbarkeit des § 77 WHG ist entscheidend, dass das faktische Überschwemmungsgebiet 
tatsächlich noch eine Rückhaltefunktion hat, diese soll grundsätzlich erhalten bleiben. Es kann sich 
daher im Regelfall nur um größere unbebaute Flächen handeln, die noch einen relevanten Beitrag 
zum Hochwasserschutz leisten. Kleinere Lücken in einer bestehenden Bebauung werden dies 
regelmäßig nicht leisten. 
Im Rahmen der Abwägung wäre zu berücksichtigen, dass nach § 5 Abs. 2 WHG folgt, dass die 
Kommune, wenn sie in einem Überschwemmungsgebiet Baurecht schafft, auch die dadurch 
hervorgerufenen Probleme bewältigen muss. d.h., die Kommune sollte durch 
bauplanungsrechtliche Festsetzung nach Möglichkeit sicherstellen, dass die Nutzung der 
Grundstücke im Plangebiet an die möglichen nachteiligen Folgen für Menschen, Umwelt oder 
Sachwerte durch Hochwasser angepasst ist. Im vorliegenden Fall wäre das im wesentlichen durch 
die Festsetzung einer Mindesthöhe der EFOK für Aufenthaltsräume möglich. Aufgrund der 
bisherigen Abwägung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Situation und insbesondere 
unter Berücksichtigung der nachbarlichen Belange hielt es der Gemeinderat jedoch für erforderlich, 
die zulässige Höhenlage der Gebäude möglichst niedrig, somit nahe am Ursprungsgelände 
orientiert, festzusetzen. 
Der Planverfasser verweist darauf, dass der Hochwasserschutz eine Gemeinwohlsaufgabe von 
hohem Rang ist, welche die gemeindliche Planungshoheit in zulässiger Weise einschränkt. Auch 
wenn eine Nachverdichtung oder eine Wiederbebauung eines ehemals bebauten Gebietes zur 
Folge hat, dass widersprechende Belange des Hochwasserschutzes überwiegen, wäre die 
gewählte Höhenfestsetzungen für Gebäude mit weit überwiegender Aufenthaltsfunktion von 
Personen einer Abwägung nicht zugänglich. 
Sollten im Rahmen der Abwägung die Belange überwiegen, die für eine Bebauung und 
Wiedernutzbarmachung bzw. die Beibehaltung von bestehenden Baurechten sprechen, empfiehlt 
der Planverfasser, entsprechende Hinweise auf die möglichen Hochwassergefahren sowohl in der 
Begründung als auch in der Satzung aufzunehmen. 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Nach Abwägung überwiegen die Belange, die für die Festsetzungen des Bebauungsplanes, die 
Neugestaltung des bestehenden Baurechts sowie die Wiedernutzbarmachung der ehemaligen 
gewerblich genutzten Fläche sprechen. 
Der Umstand, dass das gesamte Planungsgebiet innerhalb der Hochwassergefahr Fläche HQ 
extrem liegt, ist in den textlichen Hinweisen und der Überschrift „Schichten- und Hangwasser, 
Überschwemmungsgefährdung, Versickerung und Ableitung von Regenwasser/Schmutzwasser“ 
beinhaltet. 
 
Die Hochwassergefahren Fläche HQ extrem wird nachrichtlich in die Hinweise am Plan 
aufgenommen. 
 
 
 

11. REWAG 
 
Sparten Erdgas und Trinkwasser 
 
Die Erschließung mit Trinkwasser ist aus dem Bestand gesichert. Die REWAG plant derzeit 
eigenwirtschaftlich keine Erdgaserschließung. Bei einer möglichen Kostenbeteiligung durch den 
Markt Donaustauf wird die Wirtschaftlichkeit geprüft. Bitte beteiligen sie uns zeitnah an den 
weiteren Planungen. Vor Baubeginn ist eine offizielle Planauskunft einzuholen und eine 
Einweisung vor Ort zu beantragen.  
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Egersdörfer (0941 601-3472) 
 
Sparte Strom 
 
Die Erschließung des aufgezeigten Planungsbereichs mit elektrischer Energie ist durch die 
Erweiterung der bestehenden Netze sichergestellt. Vor Beginn der Baumaßnahme sind aktuelle 
Planunterlagen einzuholen und eine örtliche Einweisung anzufordern. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Pfeiffer (0941 601-3405) 
 
Sparte Telekommunikation 
 
Die Erschließung des Planungsbereiches mit Lichtwellenleitern ist durch die Erweiterung 
bestehender Netze nach Wirtschaftlichkeitsprüfung möglich. Bitte beteiligen Sie uns an den 
weiteren Planungen der Maßnahme, um die Rahmenbedingungen für eine Erschließung zu prüfen. 
Vor Beginn der Maßnahme sind aktuelle Planunterlagen einzuholen und gegebenenfalls ist eine 
örtliche Einweisung erforderlich. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Zweckerl (0941 601-3419) 
 
 
 Das Versorgungsnetz der REWAG KG und der Regensburg Netz GmbH verändert sich 
stetig. Somit verändern sich auch die Parameter, wie z.B. Leistung, Spannung, Druck und 
Fließgeschwindigkeit. Diese Gegebenheit erfordert immer wieder neue Strategien in der 
Netzplanung und Netzberechnung. Folglich ist diese Stellungnahme nur zeitlich begrenzt gültig! 
 
 Wir bitten Sie deshalb, uns weiterhin an Ihren Planungen zu beteiligen und stehen Ihnen 
bei Fragen zur Verfügung. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht 
veranlasst. 
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12. Bund Naturschutz in Bayern e.V. Stadt und Landkreis Regensburg 
 
Grundsätzlich ist eine Bebauung des ehemaligen Fabrikgeländes begrüßenswert. 
 
Der Bebauungsplan erfüllt nun teilweise die Anforderungen des BN in den Punkten: 
 
1. Erhalt von bestehenden Bäumen 
2. Entwicklung der Gewässer-Bachrenaturierung  
 
In folgenden Punkten berücksichtigt der Bebauungsplan „Bayerwaldstraße“ die Belange des 
Naturschutzes aber immer noch ungenügend: 
 
3. Größe der Grünflächen 
4. Engergieeffizienz und Elektromobilität 
 
 
Zu 1.) Erhalt von bestehenden Bäumen 
 
Folgende bachbegleitende Bäume am nordwestlichen Rand des Baugebietes 2a sollten erhalten 
werden: Vier Erlen, Walnussbaum – gepflanzt vom OGV Donaustauf 
 

 
 
Im vorliegenden B-Plan finden sich aber nur zwei Bäume:  

 
 
Des Weiteren liest sich der Absatz 2.13.3 „Festsetzung zum Erhalt von Bäumen“ eher wie eine 
Anleitung zum loswerden: 
 
„Sollte aus natürlichen Gründen oder sonstigen Gründen der Erhalt von in der Planzeichnung zum 
Erhalt festgesetzten Bäumen nicht möglich sein, ist spätestens in der darauffolgenden 
Pflanzperiode ein Ersatzbaum aus der unter Ziff. 2.13.2 festgesetzten Pflanzliste in der 
Mindestqualität 20-25 cm Stammumfang, Hochstamm zu pflanzen.“ 
  
 Es gibt keine natürlichen Gründe und es dürfen aus Sicht des Naturschutzes hier keine 
sonstigen Gründe geltend gemacht werden. 
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Stellungnahme des Planverfassers: 
 
Um die Renaturierung des Nordufers zu ermöglichen und eine dauerhafte Zugänglichkeit zum 
Renaturierungsabschnitt sicherzustellen, ist leider die Beseitigung von 2 Bäumen unvermeidbar. 
Die Festsetzung, dass bei Verlust eines Baumes (was im uneingeschränkten Gültigkeitszeitraum 
des Bebauungsplanes nicht ausgeschlossen ist) ein Ersatz zu pflanzen ist, ist aus 
grünordnerischen Gründen erforderlich. 
 
Planänderungen sind aus Sicht des Planverfassers nicht erforderlich. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht 
veranlasst. 
 
 
 
Zu 2.) Entwicklung der Gewässer 
 
Das Plangebiet wird am südlichen Rand von einem Bach begleitet, der im 
Gewässerentwicklungsplan der Gemeinde Donaustauf als Don 1 bezeichnet wird. In diesen 
mündet ein weiterer kleiner bisher verrohrter Bach „Don 2“, der an der Westseite des Geländes 
verläuft.  
 
Ausschnitt aus dem Gewässerentwicklungsplan (GEP) der Gemeinde Donaustauf (Stand 
06.10.2005) 
 

  
 
Der GEP weist folgende Bewertungen/Defizite und Maßnahmen aus: 
 

  
 
Im Folgenden sind die bedeutendsten Maßnahmen aus dem GEP aufgeführt: 
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Der verrohrte Bach muss aus unserer Sicht und der des Gewässerentwicklungsplanes der 
Gemeinde Donaustauf freigelegt werden. Die Uferflächen beider Bäche müssen renaturiert 
werden. 
 
Diese Maßnahmen stellt neben der Verbesserung für Flora und Fauna auch eine erhebliche 
Aufwertung für das Baugebiet und für Donaustauf. Kinder lieben diesen Bach mit den Stichlingen, 
wie man es im Sommer regelmäßig auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachten kann. 
 
Es ist sehr gut, dass wenigstens die Aufwertung eines Teiles von Don 1 bereits eingeplant ist. In 
der PLZ ist der Bach „Don 1“ als „private Grünfläche“ gekennzeichnet und in der Festsetzung, 
Absatz 2.13.1 ist eine gewisse Aufwertung beschrieben: 
 
• Die Anwendung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig 
• Böschungen sind nur begrünt zulässig 
• Uferbefestigungen des vorhandenen, wasserführenden Grabens sind nur in 
naturnaher,ingenieurbiologischer Bauweise zulässig. 
• Die Sohle des Grabens ist mit unterschiedlicher Querprofilen zu gestalten. Eine 
Befestigung der Sohle ist nur an technischen Einlaufstellen zulässig. 
• Innerhalb der Fläche sind Durchleitungen und baulich gesicherte Einleitungsstellen von 
Niederschlagswasser zulässig. 
 
Diese Fläche ist als Gemeinschaftsfläche mit Grunddienstbarkeit für die Gemeinde Donaustauf 
geplant. Es wäre eventuell besser, diesen Streifen als Gemeinde zu erwerben, um Probleme mit 
der Pflege und Nutzung zu vermeiden. 
 
Abwägung: 
Auf die Abwägung im bisherigen Verfahren wird verwiesen. Die Gemeinde hält es im Rahmen der 
Abwägung für nicht zwingend erforderlich, die Fläche zu erwerben. 
 
 
Zu 3.) Größe der Grünflächen 
 
Au dem ca. 32 000 m² großen Gelände ist eine Fläche von etwa 900 m² als Grünfläche 
ausgewiesen. Auf den Grundstücken bleibt nur wenig nicht versiegelte Fläche übrig. Dazu gibt es 
noch etliche Bereiche, die aus baulichen Gründen wie Leitungen oder Wasserrückhaltebecken 
nicht mit Sträuchern bepflanzt werden dürfen. 
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Deshalb müssen innerhalb des B-Plans aus unserer Sicht Grünflächen mindestens in der Größe 
von 2000 m² ausgewiesen werden, die als Spiel- und Erholungsfläche für alle Bewohner dienen 
könnten. 
 
 
Stellungnahme des Planverfassers: 
Aus ökologischen Gründen wäre es einerseits sicher sinnvoll, größere Grünflächen im 
Bebauungsplan festzusetzen. Auf der anderen Seite ist es allgemeines Planungsziel, den 
Flächenverbrauch zu reduzieren und bei der Wiedernutzbarmachung von 
Innenentwicklungsflächen flächensparende Siedlungsformen und somit auch eine gewisse 
Nachverdichtung vorzunehmen. 
 
Der Gemeinderat hat in einem längeren Prozess einen Kompromiss zwischen angemessener 
Nachverdichtung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie zukünftiger gesunder 
Wohnverhältnisse gefunden. 
Mit der Festsetzung Ziffer 2.13.5 wird - soweit bauleitplanerisch möglich- sichergestellt, dass 
gärtnerisch begrünte Flächen in den Bereichen nicht überbauter Flächen auf den Grundstücken 
entstehen. Zudem wurde im WA 1 und MD 3 die maximal durch Nebengebäude überbaubare 
Grundstücksfläche eingeschränkt. Um die Flächenversiegelung (und die damit verbundenen, 
negativen Auswirkungen) weiter zu reduzieren wäre es möglich, diese Festsetzung auch auf 
Nebenanlagen auszudehnen, die keine Gebäude sind. Auf der anderen Seite ist mit den 
festgesetzten Grundflächen bzw. Grundflächenzahlen eine Begrenzung der Flächenversiegelung 
verbunden. 
Des Weiteren regt der Planverfasser an, auch für den Spielplatz auf der Gemeinschaftsanlage 
festzusetzen, dass mindestens 40 % der Fläche dauerhaft unversiegelt bleiben muss und 
gärtnerisch begrünt werden muss. 
Der Planverfasser weist darauf hin, dass der Gemeinschaftsspielplatz mit gut 100 m² 
Gesamtfläche für das zugeordnete Gesamtgebiet zwar formell ausreichend, in der Praxis jedoch 
zu klein sein dürfte. Es wäre zu überlegen, ob nicht eine ergänzende Fläche für Spielplätze im WA 
2 festgesetzt wird. 
 
 
Abwägung: 
 
Nach Abwägung ist festzusetzen, dass mindestens 40 % der Spielplatzfläche dauerhaft 
unversiegelt bleiben muss und gärtnerisch begrünt werden muss.  
 
Weitergehende Änderungen sind nicht veranlasst, da durch das Eigentum der Fläche WA2 die 
Marktgemeinde die Erstellung eines weiteren Kinderspielplatzes für Geschosswohnungsbau selbst 
in der Hand hat. 
 
 
Zu 4.) Energieeffizienz und Elektromobilität  
 
Die Ausrichtung der Reihenhäuser MD 4.7 bis MD 4.10 in Nord-Süd Richtung verhindert die 
Nutzung von solaren Energie. 
 
Bei einer Baugeschossfläche von ca. 11 000 m² sollte eine zentrale Wärmeversorgung durch ein 
Blockheizkraftwerk o. ä. eingeplant werden. 
 
Im Planentwurf für MD 3.1 – MD 3.4 (Mehrfamilienhäuser = fehlt die Darstellung der Versorgung 
mit Lademöglichkeiten für Elektroautos. Sie sollte im B-Plan als technischen Vorgabe festgesetzt 
werden. 
 
Stellungnahme des Planverfassers: 
Aus Sicht des Planverfassers ist die Ausrichtung der Gartenhofhäuser im WA 1.7-1.10 nicht 
optimal. Eigentümer und Projektentwickler des Grundstücks sehen dies jedoch anders und halten 
die vorgesehene Ausrichtung für geeigneter, eine gute Wohnqualität zu erreichen. 
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Möglichkeiten für eine zentrale Wärmeversorgung sowie Lademöglichkeiten für Elektroautos sind 
insbesondere durch die Festsetzung einer Versorgungsfläche an der Zufahrt in das Baugebiet 
bestens sichergestellt. Planänderungen sind aus Sicht des Planverfassers nicht veranlasst. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht 
veranlasst. 
 
 

13. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 
Bereich Landwirtschaft: 
Es wurde ein überarbeitetes lufthygienisches Immissionsschutzgutachten (21.04.2020) und ein 
Schallgutachten (22.04.20) der Hoock Farny Ingenieure vorgelegt.  
Laut Aussage der betroffenen Landwirte erfasst dieses Gutachten die Nutzungen ihrer Betriebe 
nicht vollständig; dies betrifft u.a. den Umfang der Holzverarbeitung und die geplante Haltung von 
Legehennen. 
 
Hinsichtlich der Beurteilung des „Betriebszweiges Forstwirtschaft“ teilen wir Ihnen folgendes mit: 
Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist eine 
organisatorische Einheit, die von der Zusammenfassung der Produktionsfaktoren Boden, 
Betriebsmittel und menschliche Arbeitskraft (Güter, Dienste, Rechte) nach einem langfristigen Plan 
gekennzeichnet ist. Forstwirtschaft ist die planmäßige Bewirtschaftung von Wald mit Anbau, Pflege 
und Einschlag zum Zweck der Holzgewinnung. Erforderlich ist die unmittelbare 
Bodenertragsnutzung. Auch daran anschließende Nachfolgenutzungen (Herstellung von 
Scheitholz oder Hackschnitzeln) können daher der forstwirtschaftlichen Urproduktion zugeordnet 
werden, jedenfalls soweit es sich bei dem verarbeiteten Holz um Holz handelt, das aus Wald 
stammt, der zum jeweiligen forstwirtschaftlichen Betrieb gehört. (siehe „Gemeinsame 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Bau und Verkehr und für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20. Dezember 2016“). Bei dem Betrieb Bauer handelt 
es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, er verarbeitet sein Holz für den 
Eigenverbrauch (Beheizung Wohnhaus) und zum Verkauf in begrenztem Umfang. 
Aus fachlicher Sich handelt es sich bei dieser Nutzung baurechtlich eindeutig um Land- und 
Forstwirtschaft. Ein Gewerbe liegt hier nicht vor. 
Somit ist die Holzverarbeitung auch was über den Eigenverbrauch für das landwirtschaftliche 
Wohnhaus hinausgeht eindeutig dem landwirtschaftlichen Betrieb zuzuordnen und damit auch 
baurechtlich genehmigt. 
Laut § 5 der Baunutzungsverordnung „dienen Dorfgebiete der Unterbringung der Wirtschaftsstellen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen.“ Es ist 
daher sicherzustellen, dass diese Holzverarbeitung auf der Hofstelle auch weiterhin im bisherigen 
Umfang (lt. Aussage von Herrn Bauer ca. 200 Ster Holz/ Jahr) möglich ist (Bestandschutz). 
Gemäß dem Schallgutachten der Hoock Farny Ingenieure sind im „Geltungsbereich der Planung 
zumindest an einzelnen Tagen im Jahr verhältnismäßig hohe Lärmeinwirkungen zu erwarten“. 
Die künftigen Wohnnutzer sind daher ausdrücklich auf die Zumutbarkeit der land- und 
forstwirtschaftlichen Immissionen insbesondere auf die Lärmemissionen hinzuweisen. 
 
Bereich Forsten: 
Wald ist nicht betroffen, daher bestehen keine Einwände. 
 
Stellungnahme des Gutachters: 
 
Zur Konfliktminimierung sind passive Schallschutzmaßnahmen (d.h. insbesondere die Installation 
von Schallschutzfenstern) geplant, um dem Ruhebedürfnis der Anwohner im geplanten 
Wohngebiet gerecht zu werden. Durch diese Maßnahmen kann an den Tagen mit erhöhten 
Lärmbelastungen durch die Holzbearbeitung zumindest im Gebäudeinneren ein ausreichend 
niedriger Innenpegel gewährleistet werden. Im Kontext der besonderen Privilegierung, welche 
landwirtschaftlichen Betrieben zukommt, wird ein Stoßlüften an den Tagen, die für Holzbearbeitung 
genutzt werden, als zumutbar angesehen.  
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Um die Konfliktsituation zwischen der bestehenden und bestandsgeschützten landwirtschaftlichen 
Nutzung und der geplanten Wohnbebauung weiter zu entschärfen, wird außerdem das Erstellen 
einer Lärmschutzwand am geplanten Holzbearbeitungsplatz des nördlich der Planung gelegenen 
Grundstückes durch entsprechende Festsetzungen ermöglicht. Im städtebaulichen Vertrag können 
ergänzende Regelungen hierzu erfolgen. 
Durch diese aktive Schallschutzmaßnahme können die Lärmbelastungen im Plangebiet noch 
einmal deutlich reduziert werden. Die zu erwartende Pegelreduzierung wird in der 
schalltechnischen Stellungnahme der Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB vom 
04.11.2020 beurteilt.  
Zusätzlich sollten in die textlichen Hinweise des Bebauungsplanes folgende Passage 
aufgenommen werden, um die bestehenden Arbeitstätigkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe zu 
sichern:  
"Aufgrund der Nähe zu benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben kann es zeitweise zu 
Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind 
diese hinzunehmen." 
 
Potentielle Emittenten von Gerüchen können nur berücksichtigt werden, falls konkrete 
Planungsabsichten, z.B. in Form einer Bauvoranfrage, vorhanden sind. Aus einem konkretisierten 
Vorhaben geht unter anderem auch der Planungsstandort hervor, welcher für eine Einschätzung 
der Immissionssituation essentiell ist. Dieses liegt derzeit nicht vor. 
 
 
Abwägung: 
 
Das überarbeitete Gutachten wird zur Kenntnis genommen und der Abwägung zu Grunde gelegt. 
Es ist nicht erkennbar, dass unlösbare Lärmkonflikte entstehen. Die fachgesetzlichen Vorgaben 
zum Lärmschutz können eingehalten werden. Zur Konfliktminimierung wird im Bebauungsplan die 
Möglichkeit für Lärmschutzwände wie vom Schallgutachten vorgeschlagen aufgenommen.  
In die textlichen Hinweise ist aufzunehmen: 
„Aufgrund der Nähe zu benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben kann es zeitweise zu 
Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind 
diese hinzunehmen“ 
 
 

Öffentlichkeit/Bürgerschaft  
 

14. Rechtsanwälte Schlachter und Kollegen für Johannes und Helga Schmid, 
Prüllstraße 19, 93093 Donaustauf 
 
I. Bisherige Einwendungen 
 
Diese bleiben ausdrücklich aufrechterhalten, zumal nicht ersichtlich ist, dass diesen bereits 
abgeholfen worden wäre. 
 
II. Akteneinsicht und rechtliches Gehör 
 
Im Gegenteil liegt uns zu unserem Antrag auf Akteneinsicht immer noch nicht einmal eine Antwort 
vor. Es mag sein, dass verschiedene Unterlagen im Internet veröffentlicht wurden (vgl. § 4 a Abs. 4 
BauGB); dies entbindet aber zum einen natürlich nicht von der Obliegenheit, auf Schreiben von 
Bürgern oder ihren anwaltlichen Bevollmächtigten immerhin zu antworten. Zum anderen fehlt es 
bei den veröffentlichten Unterlagen im Internet aber auch an den Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange, die wir ausdrücklich in unsere Aktenbitte aufgenommen hatten. Es bedarf 
wohl auch keiner näheren Diskussion, dass es sich hierbei um Umweltinformationen im Sinn von 
Art. 2 Abs. 2 BayUIG handelt. Wir rügen deshalb unter ausdrücklichem Protest gegen dieses 
Verfahren den hierdurch verletzten Anspruch auf rechtliches Gehör und stellen anheim, die in 
Rede stehenden Unterlagen nunmehr unverzüglich, spätestens bis zum 28.09.20 zuzuleiten. 
Weitere Äußerung im Anschluss behalten wir uns ausdrücklich vor. 
 
III. Eingriff in Privateigentum 
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Insbesondere bleibt der Einwand aufrechterhalten, dass hinsichtlich des Flurstücks 616 der 
Gemarkung Donaustauf ein unzulässiger Eingriff in das Privateigentum vorliegt. Hier ist immer 
noch eine private Grünfläche geplant. Außerdem sind hier offensichtlich besondere Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft geplant und vom 
Grundstückseigentümer vorzunehmen. Der Begründung ist aber weiterhin keine Rechtfertigung für 
diesen Eingriff zu entnehmen. Vielmehr soll die Festsetzung einer Grünfläche als Abstandsfläche 
zum Bachlauf mit Verpflichtung einer Renaturierung und Bepflanzung dazu dienen, „die derzeit 
unbefriedigende Situation des Bachlaufes zu verbessern“ (Seite 35). Dies reicht natürlich nicht 
aus, um angesichts des hohen Werts, den Grundgesetz (Art. 14 Abs. 1) und Bayerische 
Verfassung (Art. 103 Abs. 1) dem Eigentum beimessen, einen Eingriff in dieses wie den 
vorliegenden zu legitimieren. 
 
IV. Verschattung 
 
Gleiches gilt, soweit eine Verschattung um bis zu 2,50 m offenbar ausdrücklich eingeräumt, 
hieraus jedoch nicht der Schluss einer erheblichen Beeinträchtigung gezogen wird. Es darf darauf 
hingewiesen werden, dass das Abstandsflächensystem der Bayerischen Bauordnung ein 
wohlaustariertes Instrumentarium darstellt, das nicht einfach so aus den Angeln gehoben werden 
kann. Die Abwägungsvorschläge des Architekten sind hier offensichtlich vom Ergebnis her 
geprägt, ohne aber die Beeinträchtigung wirklich auf ihre Relevanz hin zu bewerten. 
Brandschutztechnische Einschätzungen sind zudem nur, was geradezu als fahrlässig erscheint, im 
Konjunktiv („Mit einer verbleibenden Breite von 4 - 5 m zwischen den Gebäuden dürften 
brandschutztechnische Probleme nicht zu erwarten sein“) ausgeführt. Von den Gefahren eines 
Funkenflugs scheint der Verfasser der Abwägungsvorschläge noch nicht viel gehört zu haben. 
 
V. Lärm und Gerüche 
 
Eine städtebauliche Fehlentwicklung liegt offensichtlich auch insofern vor, als die ausgewiesenen 
Baugebiete geradezu „zangenartig“ von zwei tierhaltenden Betrieben umschlossen werden. 
 
Dabei räumt sogar das Geruchsgutachten vom 21.04.20 ein, dass erhebliche Belästigungen sowie 
(sogar) ein Konflikt durch die an die genehmigten Betriebe herannahende Wohnbebauung nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden können. 
Dies über den „Kunstgriff“ der Ausweisung eines Dorfgebietes zu heilen, erscheint - erneut - sehr 
ergebnisgeprägt (vgl. Seite 9 f. des Gutachtens vom 21.04.20, ein neueres liegt offenbar nicht vor). 
 
Gleiches gilt für die Lärmimmissionen. Das Gutachten (vom 22.04.20), auch hier scheint es kein 
neueres zu geben, räumt Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen ausdrücklich ein (vgl. Seite 22, 
oben). Soweit die textlichen Festsetzungen deshalb geschlossene Fenster vorschlagen (Ziffer 8.2, 
ibd.) kann dies schon deshalb nicht überzeugen, da es sich bei den einschlägigen Immissionsorten 
um Außenwerte handelt, die vor den geöffneten Fenster zu messen bzw. berechnen sind. Solche 
Auflagen veranschaulichen abgesehen davon in der Regel eher das Problem als dessen Lösung. 
 
VI. Entwässerung 
 
Auch diese scheint nicht gewährleistet, jedenfalls dürfte die bestehende Kanalisation für die 
beabsichtigte Bebauung unterdimensioniert sein. 
 
Auf Seite 14 von 18 des Entwurfs zum Bebauungsplan wird fälschlicherweise von einem 
Entwässerungsgraben gesprochen. Dies ist falsch. Es handelt sich hier um ein Gewässer dritter 
Ordnung. Da bereits ein großer Überlauf des Mischkanals aus der Prüllstraße in den Graben 
besteht, ist dieser unseres Erachtens bereits ausgelastet. Ein Gutachten hierüber ist unseren 
Mandanten nicht bekannt. 
 
VII. Weitere Festsetzungen 
 
Folgende Punkte werden von Seiten unserer Mandanten abgelehnt: 
 
-  eine private Grünfläche G 2 mit allen daraus resultierenden Pflichten. Es handelt sich schon 
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immer um eine normale Grünfläche. 
 
-  die neue willkürliche Grenzziehung zwischen MD 2.4 und MD 1, mit Verweis auf die bisher 
gültige Abgrenzung im bereits bestehenden Bebauungsplan. Unsere Mandanten sehen keinen 
Bedarf für eine Änderung. Dies wird auch nirgends begründet. 
 
-  die Überbauung der Baugrenzen durch Balkone und Terrassen, 
 
-  die Auffüllung, da diese sich weder an die bestehende Bebauung, noch an das umliegende 
Gelände anpasst und dadurch nur zum Nachteil für alle Nachbarn werden kann, 
 
Vor diesem Hintergrund können wir abschließend nur empfehlen, die Planung aufzugeben. Über 
das weitere Verfahren wollen Sie uns unaufgefordert informieren. 
 
 
Abwägung: 
 
Grünfläche / Geh- und Fahrtrecht 
Bei der Festsetzung der privaten Grünfläche handelt es sich um einen Bachlauf, der u.a. der 
Entwässerung des Grundstücks des Einwendenden dient. Die Marktgemeinde hält insoweit an der 
diesbezüglichen Festsetzung fest. Um jedoch die Inanspruchnahme des Grundstücks des 
Einwendenen zu reduzieren, wird auf die Festsetzung eines Geh- Fahrt- und Leitungsrechts 
verzichtet. Die Pflege des Bachlaufs ist über die festgesetzte Zugangsfläche entlang der Nordseite 
ausreichend gesichert.  
 
Zudem kann die Festsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
entfallen, da im wesentlichen nur die Nordseite des Bachlaufes am Ufer so befestigt ist, dass eine 
Renaturierung sinnvoll ist. Auf der Südseite ist das Ufer des Bachlaufes in einem weit natürlicheren 
Zustand vorhanden. 
 
Nach Auffassung der Marktgemeinde werden durch die angepassten Festsetzungen 
eigentumsrechtliche Belange nicht in unzumutbarer Weise betroffen. Die Festsetzungen tragen 
dem bestehenden Bachlauf/Entwässerungsgraben Rechnung. Bestehende Nutzungsmöglichkeiten 
werden, soweit ersichtlich, nicht entzogen. 
 
Abstandsflächen 
Um die Belastungen des Grundstücks des Einwendenden weiter zu verringern, wurde das 
Baufenster des MD 3.4. nochmals weiter nach Norden verschoben und damit von der 
Grundstücksgrenze des Einwendenden entfernt. Eine Verschattung des Grundstücks des 
Einwendenden ist aufgrund der Nordlage bereits nicht zu erwarten. Eine ausreichende Belichtung 
wird die durch verbleibende Abstände der Bebauung zum Grundstück des Einwendenden (> 0,5 
H) gewährleistet.  
 
Emissionen 
 
Stellungnahme des Schallgutachters: 
Zu den Auswirkungen durch Gerüche aus Tierhaltungen sowie Lärmauswirkungen durch den 
landwirtschaftlichen Betrieb erfolgte eine intensive Abstimmung mit dem beauftragten 
Immissionsgutachter. 
 
In Bezug auf die Lärmimmissionen sind folgende Ausführungen zu treffen, die auch bereits im 
schalltechnischen Gutachten mit der Projektnummer DST-4247 03 / 4247 03_E04.docx vom 
22.04.2020 zu finden sind. 
Eine Einhaltung der einschlägigen Immissionsrichtwerte und Orientierungswerte vor den Fenstern 
schutzbedürftiger Nutzungen wird in der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) 
gefordert. 
Nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Betriebe sind allerdings nach Nr. 1 der TA Lärm 
explizit aus dem Anwendungsbereich der normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift 
ausgenommen. 
Die Vorgaben der TA Lärm finden hier daher im Grundsatz keine direkte Anwendung und eine 
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Beurteilung der Geräuscheinwirkungen kann höchstens in Anlehnung an die normkonkretisierende 
Verwaltungsvorschrift erfolgen. 
Für rein gewerbliche und immissionsschutzrechtlich zu genehmigende Anlagen würde passiver 
Schallschutz tatsächlich nicht zu einer Konfliktlösung führen, da hier die Regelungen der TA Lärm 
uneingeschränkt greifen. Dies gilt allerdings nicht pauschal für alle Lärmarten. So wird im Bereich 
des Straßenverkehrslärms regelmäßig auf den passiven Schallschutz abgestellt, um 
lärmtechnische Konfliktsituationen zu lösen. 
Da landwirtschaftliche Betriebe mit Verweis auf deren Privilegierung ausdrücklich aus dem 
Anwendungsbereich der TA Lärm ausgenommen sind, erscheint im vorliegenden Fall auch aus 
ortsplanerischer Sicht die Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen als adäquates Mittel, um 
ein Nebeneinander von Wohnnutzungen und landwirtschaftlichen Betrieben zu ermöglichen, dem 
Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht zu werden und damit eine zielführende Lösung des 
angesprochenen schallschutztechnischen Konfliktes auf Ebene der städtebaulichen Planung 
herbeizuführen.  
Weitere Ausführungen zu dieser Sachlage können dem Gutachten 4247-03_E04 vom 22.04.2020 
entnommen werden.  
Um die Konfliktsituation weiter zu entschärfen, können darüber hinaus aktive 
Lärmschutzmaßnahmen in der Form von Lärmschutzwänden und der Austausch der Trocknungs-
/Körnergebläse in Abstimmung mit den Landwirten durch leisere Geräte nach dem Stand der 
Schallschutztechnik vorgesehen werden. Die zu erwartende Pegelreduzierung wird in der 
schalltechnischen Stellungnahme der Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB vom 
04.11.2020 beurteilt.  
Darüber hinaus wurde in der zusätzlichen Untersuchung zur Lufthygiene festgestellt, dass keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von auftretenden Gerüchen vorliegen. Weitere 
Ausführungen zu dieser Sachlage können in der Stellungnahme DST-4247-02_B02 vom 
21.04.2020 und DST-4247-02_B03 vom 01.10.2020 entnommen werden.  
 
Zu Emissionen, Abwägung: 
 
Das überarbeitete Gutachten wird zur Kenntnis genommen und der Abwägung zu Grunde gelegt. 
Es ist nicht erkennbar, dass unlösbare Lärmkonflikte entstehen. Die fachgesetzlichen Vorgaben 
zum Lärmschutz können eingehalten werden. Zur Konfliktminimierung wird im Bebauungsplan die 
Möglichkeit für Lärmschutzwände wie vom Schallgutachten vorgeschlagen aufgenommen.  
In die textlichen Hinweise ist aufzunehmen: 
„Aufgrund der Nähe zu benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben kann es zeitweise zu 
Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind 
diese hinzunehmen“ 
Die Umsetzung des Austausches von Trocknung-s/Körnergebläsen in Abstimmung mit den 
Landwirten wird dem Grundstückseigentümer der Flurnummer 614 in Eigenverantwortung 
empfohlen. Für diese Maßnahme fehlt die Rechtsgrundlage einer Festsetzung. Die Verwaltung 
wird beauftragt zu prüfen, ob dieser Austausch im Rahmen des städtebaulichen Vertrags mit dem 
Grundstückseigentümer der Flurnummer 614 festgelegt werden kann. 
 
Zu Entwässerung, Abwägung:  
 
Ein konkretes Entwässerungskonzept des neu zu bebauenden Grundstücks Flurnummer 614 liegt 
vor. Dieses Entwässerungskonzept wurde mit der Fachstelle Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. 
Die Niederschlagsentwässerung funktioniert. Das Entwässerungssystem wurde nochmals auf ein 
30-jähriges Regenereignis erweitert. Weitergehende Planänderungen sind nicht veranlasst. 
Für den nicht bebauten Bereich des MD 2.4 liegt Bebauungskonzepte oder städtebauliche 
Entwürfe konkret noch nicht vor. Grundsätzlich ist eine Überbauung dieses Teilbereiches unter den 
gleichen Entwässerungsbedingungen wie die vorgesehene Bebauung des Flurstücks 614 möglich. 
 
Auf die Stellungnahme des IB Altmann zum Landratsamt Regensburg, S 31, Natur- und 
Umweltschutz wird verwiesen. 
 
Stellungnahme des Planverfassers:  
Die Nutzungsgrenze zwischen MD 1 und MD 2.4 ergibt sich durch den vorhandenen Baubestand. 
Die bisher nicht bebauten Bereiche westlich des Baubestandes lagen sinnvollerweise im MD 2.4, 
welches die Regelungen eines qualifizierten Bebauungsplanes beinhaltet. Mit der Festsetzung der 
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Baugrenzen bis zum Gebäudebestand ist eine optimale Nutzung der nicht bebauten Flächen des 
Einsenders gewährleistet. Um den Belangen und Forderungen des Einwenders nachzukommen, 
wäre eine Nutzungsgrenze zwischen MD1 und MD2.4 entlang der bisherigen 
Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes denkbar. 
 
Abwägung: 
Die Nutzungsgrenze zwischen MD1 und MD 2.4 wird entlang der bisherigen 
Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes festgesetzt. 
 
Zur möglichen Überbauung der Baugrenzen durch Balkone und Terrassen wird auf die Abwägung 
zur Stellungnahme des Landratsamtes verwiesen. Durch die Verschiebung der Gebäude Richtung 
Norden ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone bis zu 2,5 m nach Abwägung 
zumutbar, da insbesondere auf der betroffenen Seite des Einwenders keine nennenswerten 
Sichtbeziehungen durch die vorhandene Gebäudenutzung bestehen. In der Abwägung überwiegen 
die Belange, die für eine flächensparende, angemessen verdichtete Bauweise entsprechend dem 
vom Marktgemeinderat beschlossenen, städtebaulichen Entwurf sprechen.  
 
Für eine optimale Höhenanpassung zwischen dem zur Bebauung vorgesehenen Grundstück 614 
und dem Grundstück des Einsenders erfolgte eine detaillierte Höhenvermessung vor Ort. Mit der 
Festsetzung der zulässigen Geländehöhe sowie der Zulässigkeit einer Stützwand an der 
Grundstücksgrenze können nachteilige Auswirkungen nach Abwägung ausgeschlossen werden. 
 
Zu den bisherigen Einwendungen des Einwendenden wird auf die Abwägungen zum frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren verwiesen. 
 
 

15. Rechtsanwälte Schlachter und Kollegen für Ingrid Setz, Prüllstraße 21, 93093 
Donaustauf 
 
I. Bisherige Einwendungen 
 
Diese bleiben ausdrücklich aufrechterhalten, zumal nicht ersichtlich ist, dass diesen bereits 
abgeholfen worden wäre. 
 
II. Akteneinsicht und rechtliches Gehör 
 
Im Gegenteil liegt uns zu unserem Antrag auf Akteneinsicht immer noch nicht einmal eine Antwort 
vor. Es mag sein, dass verschiedene Unterlagen im Internet veröffentlicht wurden (vgl. § 4 a Abs. 4 
BauGB); dies entbindet aber zum einen natürlich nicht von der Obliegenheit, auf Schreiben von 
Bürgern oder ihren anwaltlichen Bevollmächtigten immerhin zu antworten. Zum anderen fehlt es 
beiden veröffentlichten Unterlagen im Internet aber auch an den Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange, die wir ausdrücklich in unsere Aktenbitte aufgenommen hatten. Es bedarf 
wohl auch keiner näheren Diskussion, dass es sich hierbei um Umweltinformationen im Sinn von 
Art. 2 Abs. 2 BayUIG handelt. Wir rügen deshalb unter ausdrücklichem Protest gegen dieses 
Verfahren den hierdurch verletzten Anspruch auf rechtliches Gehör und stellen anheim, die in 
Rede stehenden Unterlagen nunmehr unverzüglich, spätestens bis zum 28.09.20 zuzuleiten. 
Weitere Äußerung im Anschluss behalten wir uns ausdrücklich vor. 
 
III. Eingriff in Privateigentum 
 
Insbesondere bleibt der Einwand aufrechterhalten, dass hinsichtlich des Flurstücks 616 der 
Gemarkung Donaustauf ein unzulässiger Eingriff in das Privateigentum vorliegt. Hier ist immer 
noch eine private Grünfläche geplant. Außerdem sind hier offensichtlich besondere Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft geplant und vom 
Grundstückseigentümer vorzunehmen. Der Begründung ist aber weiterhin keine Rechtfertigung für 
diesen Eingriff zu entnehmen. Vielmehr soll die Festsetzung einer Grünfläche als Abstandsfläche 
zum Bachlauf mit Verpflichtung einer Renaturierung und Bepflanzung dazu dienen, „die derzeit 
unbefriedigende Situation des Bachlaufes zu verbessern" (Seite 35). Dies reicht natürlich nicht 
aus, um angesichts des hohen Werts, den Grundgesetz (Art. 14 Abs. 1) und Bayerische 
Verfassung (Art. 103 Abs. 1) dem Eigentum beimessen, einen Eingriff in dieses wie den 
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vorliegenden zu legitimieren, 
 
IV. Verschattung 
 
Gleiches gilt, soweit eine Verschattung um bis zu 2,50 m offenbar ausdrücklich eingeräumt, 
hieraus jedoch nicht der Schluss einer erheblichen Beeinträchtigung gezogen wird. Es darf darauf 
hingewiesen werden, dass das Abstandsflächensystem der Bayerischen Bauordnung ein 
wohlaustariertes Instrumentarium darstellt, das nicht einfach so aus den Angeln gehoben werden 
kann. Die Abwägungsvorschläge des Architekten sind hier offensichtlich vom Ergebnis her 
geprägt, ohne aber die Beeinträchtigung wirklich auf ihre Relevanz hin zu bewerten. 
 
Brandschutztechnische Einschätzungen sind zudem nur, was geradezu als fahrlässig erscheint, im 
Konjunktiv („Mit einer verbleibenden Breite von 4 - 5 m zwischen den Gebäuden dürften 
brandschutztechnische Probleme nicht zu erwarten sein“) ausgeführt. Von den Gefahren eines 
Funkenflugs scheint der Verfasser der Abwägungsvorschläge noch nicht viel gehört zu haben. 
 
V. Lärm und Gerüche 
 
Eine städtebauliche Fehlentwicklung liegt offensichtlich auch insofern vor, als die ausgewiesenen 
Baugebiete geradezu „zangenartig" von zwei tierhaltenden Betrieben umschlossen werden. 
 
Dabei räumt sogar das Geruchsgutachten vom 21.04.20 ein, dass erhebliche Belästigungen sowie 
(sogar) ein Konflikt durch die an die genehmigten Betriebe herannahende Wohnbebauung nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden können. Dies über den „Kunstgriff* der Ausweisung eines 
Dorfgebietes zu heilen, erscheint - erneut - sehr ergebnisgeprägt (vgl. Seite 9 f. des Gutachtens 
vom 21.04.20, ein neueres liegt offenbar nicht vor). 
 
Gleiches gilt für die Lärmimmissionen. Das Gutachten (vom 22.04.20), auch hier scheint es kein 
neueres zu geben, räumt Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen ausdrücklich ein (vgl. Seite 22, 
oben). Soweit die textlichen Festsetzungen deshalb geschlossene Fenster vorschlagen (Ziffer 8.2, 
ibd.) kann dies schon deshalb nicht überzeugen, da es sich bei den einschlägigen Immissionsorten 
um Außenwerte handelt, die vor den geöffneten Fenster zu messen bzw. berechnen sind. Solche 
Auflagen veranschaulichen abgesehen davon in der Regel eher das Problem als dessen Lösung. 
 
VI. Entwässerung 
 
Auch diese scheint nicht gewährleistet, jedenfalls dürfte die bestehende Kanalisation für die 
beabsichtigte Bebauung unterdimensioniert sein. 
 
Auf Seite 14 von 18 des Entwurfs zum Bebauungsplan wird fälschlicherweise von einem 
Entwässerungsgraben gesprochen. Dies ist falsch. Es handelt sich hier um ein Gewässer dritter 
Ordnung. Da bereits ein großer Überlauf des Mischkanals aus der Prüllstraße in den Graben 
besteht, ist dieser unseres Erachtens bereits ausgelastet. Ein Gutachten hierüber ist unserer 
Mandantin nicht bekannt. 
 
VII. Weitere Festsetzungen 
 
Folgende Punkte werden von Seiten unserer Mandantin abgelehnt: 
 
- eine private Grünfläche G 2 mit allen daraus resultierenden Pflichten. Es handelt sich schon 
immer um eine normale Grünfläche. 
 
- die neue willkürliche Grenzziehung zwischen MD 2.4 und MD 1, mit Verweis auf die bisher gültige 
Abgrenzung im bereits bestehenden Bebauungsplan. Unsere Mandantin sieht keinen Bedarf für 
eine Änderung. Dies wird auch nirgends begründet. Des Weiteren ist unsere Mandantin prinzipiell 
gegen eine Erweiterung des Bebauungsplans um ihre Hofstelle (als M 1 bezeichnet). 
Hierüber wurde sie nie informiert, es erscheint auch sehr willkürlich. Diese Erweiterung wurde erst 
vor kurzem in die Planung mit aufgenommen und es handelt sich um „uraltes“ bestehendes 
Gebiet. 
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- die Überbauung der Baugrenzen durch Balkone und Terrassen, 
 
- die Auffüllung, da diese sich weder an die bestehende Bebauung, noch an das umliegende 
Gelände anpasst und dadurch nur zum Nachteil für alle Nachbarn werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund können wir abschließend nur empfehlen, die Planung aufzugeben. Über 
das weitere Verfahren wollen Sie uns unaufgefordert informieren. 
 
Stellungnahme des Planverfasser 
 
Der Planverfasser empfiehlt, alle Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen nochmals 
auszulegen. 
 
Abwägung: 
 
Grünfläche / Geh- und Fahrtrecht 
Bei der Festsetzung der privaten Grünfläche handelt es sich um einen Bachlauf, der u.a. der 
Entwässerung des Grundstücks des Einwendenden dient. Die Marktgemeinde hält insoweit an der 
diesbezüglichen Festsetzung fest. Um jedoch die Inanspruchnahme des Grundstücks des 
Einwendenen zu reduzieren, wird auf die Festsetzung eines Geh- Fahrt- und Leitungsrechts 
verzichtet. Die Pflege des Bachlaufs ist über die festgesetzte Zugangsfläche entlang der Nordseite 
ausreichend gesichert.  
 
Zudem kann die Festsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
entfallen, da im wesentlichen nur die Nordseite des Bachlaufes am Ufer so befestigt ist, dass eine 
Renaturierung sinnvoll ist. Auf der Südseite ist das Ufer des Bachlaufes in einem weit natürlicheren 
Zustand vorhanden. 
 
Nach Auffassung der Marktgemeinde werden durch die angepassten Festsetzungen 
eigentumsrechtliche Belange nicht in unzumutbarer Weise betroffen. Die Festsetzungen tragen 
dem bestehenden Bachlauf/Entwässerungsgraben Rechnung. Bestehende Nutzungsmöglichkeiten 
werden, soweit ersichtlich, nicht entzogen. 
 
Abstandsflächen 
Um die Belastungen des Grundstücks des Einwendenden weiter zu verringern, ist das Baufenster 
des MD 3.4. so nach Norden zu verschieben, dass eine Abstandsfläche von 0,5 H eingehalten 
wird. 
Eine Verschattung des Grundstücks des Einwendenden ist aufgrund der Nordlage bereits nicht zu 
erwarten. Eine ausreichende Belichtung wird die durch verbleibende Abstände der Bebauung zum 
Grundstück des Einwendenden (> 0,5 H) gewährleistet.  
 
Emissionen 
 
Stellungnahme des Schallgutachters: 
Zu den Auswirkungen durch Gerüche aus Tierhaltungen sowie Lärmauswirkungen durch den 
landwirtschaftlichen Betrieb erfolgte eine intensive Abstimmung mit dem beauftragten 
Immissionsgutachter. 
 
In Bezug auf die Lärmimmissionen sind folgende Ausführungen zu treffen, die auch bereits im 
schalltechnischen Gutachten mit der Projektnummer DST-4247 03 / 4247 03_E04.docx vom 
22.04.2020 zu finden sind. 
Eine Einhaltung der einschlägigen Immissionsrichtwerte und Orientierungswerte vor den Fenstern 
schutzbedürftiger Nutzungen wird in der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) 
gefordert. 
Nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Betriebe sind allerdings nach Nr. 1 der TA Lärm 
explizit aus dem Anwendungsbereich der normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift 
ausgenommen. 
Die Vorgaben der TA Lärm finden hier daher im Grundsatz keine direkte Anwendung und eine 
Beurteilung der Geräuscheinwirkungen kann höchstens in Anlehnung an die normkonkretisierende 
Verwaltungsvorschrift erfolgen. 
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Für rein gewerbliche und immissionsschutzrechtlich zu genehmigende Anlagen würde passiver 
Schallschutz tatsächlich nicht zu einer Konfliktlösung führen, da hier die Regelungen der TA Lärm 
uneingeschränkt greifen. Dies gilt allerdings nicht pauschal für alle Lärmarten. So wird im Bereich 
des Straßenverkehrslärms regelmäßig auf den passiven Schallschutz abgestellt, um 
lärmtechnische Konfliktsituationen zu lösen. 
Da landwirtschaftliche Betriebe mit Verweis auf deren Privilegierung ausdrücklich aus dem 
Anwendungsbereich der TA Lärm ausgenommen sind, erscheint im vorliegenden Fall auch aus 
ortsplanerischer Sicht die Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen als adäquates Mittel, um 
ein Nebeneinander von Wohnnutzungen und landwirtschaftlichen Betrieben zu ermöglichen, dem 
Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht zu werden und damit eine zielführende Lösung des 
angesprochenen schallschutztechnischen Konfliktes auf Ebene der städtebaulichen Planung 
herbeizuführen.  
Weitere Ausführungen zu dieser Sachlage können dem Gutachten 4247-03_E04 vom 22.04.2020 
entnommen werden.  
Um die Konfliktsituation weiter zu entschärfen, können darüber hinaus aktive 
Lärmschutzmaßnahmen in der Form von Lärmschutzwänden und der Austausch der Trocknungs-
/Körnergebläse in Abstimmung mit den Landwirten durch leisere Geräte nach dem Stand der 
Schallschutztechnik vorgesehen werden. Die zu erwartende Pegelreduzierung wird in der 
schalltechnischen Stellungnahme der Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB vom 
04.11.2020 beurteilt.  
Darüber hinaus wurde in der zusätzlichen Untersuchung zur Lufthygiene festgestellt, dass keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von auftretenden Gerüchen vorliegen. Weitere 
Ausführungen zu dieser Sachlage können in der Stellungnahme DST-4247-02_B02 vom 
21.04.2020 und DST-4247-02_B03 vom 01.10.2020 entnommen werden.  
 
Zu Emissionen, Abwägung: 
 
Das überarbeitete Gutachten wird zur Kenntnis genommen und der Abwägung zu Grunde gelegt. 
Es ist nicht erkennbar, dass unlösbare Lärmkonflikte entstehen. Die fachgesetzlichen Vorgaben 
zum Lärmschutz können eingehalten werden. Zur Konfliktminimierung wird im Bebauungsplan die 
Möglichkeit für Lärmschutzwände wie vom Schallgutachten vorgeschlagen aufgenommen.  
In die textlichen Hinweise ist aufzunehmen: 
„Aufgrund der Nähe zu benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben kann es zeitweise zu 
Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind 
diese hinzunehmen“ 
Die Umsetzung des Austausches von Trocknungs-/Körnergebläsen in Abstimmung mit den 
Landwirten wird dem Grundstückseigentümer der Flurnummer 614 in Eigenverantwortung 
empfohlen. Für diese Maßnahme fehlt die Rechtsgrundlage einer Festsetzung. Die Verwaltung 
wird beauftragt zu prüfen, ob dieser Austausch im Rahmen des städtebaulichen Vertrags mit dem 
Grundstückseigentümer der Flurnummer 614 festgelegt werden kann. 
 
 
Abwägung: 
Ein konkretes Entwässerungskonzept des neu zu bebauenden Grundstücks Flurnummer 614 liegt 
vor. Dieses Entwässerungskonzept wurde mit der Fachstelle Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. 
Die Niederschlagsentwässerung funktioniert. Das Entwässerungssystem wurde nochmals auf ein 
30-jähriges Regenereignis erweitert. Weitergehende Planänderungen sind nicht veranlasst. 
Für den nicht bebauten Bereich des MD 2.4 liegt Bebauungskonzepte oder städtebauliche 
Entwürfe konkret noch nicht vor. Grundsätzlich ist eine Überbauung dieses Teilbereiches unter den 
gleichen Entwässerungsbedingungen wie die vorgesehene Bebauung des Flurstücks 614 möglich. 
 
Auf die Stellungnahme des IB Altmann zum Landratsamt Regensburg, S 31, Natur- und 
Umweltschutz wird verwiesen. 
 
 
Stellungnahme des Planverfassers: 
Die Nutzungsgrenze zwischen MD 1 und MD 2.4 ergibt sich durch den vorhandenen Baubestand. 
Die bisher nicht bebauten Bereiche westlich des Baubestandes lagen sinnvollerweise im MD 2.4, 
welches die Regelungen eines qualifizierten Bebauungsplanes beinhaltet. Mit der Festsetzung der 
Baugrenzen bis zum Gebäudebestand ist eine optimale Nutzung der nicht bebauten Flächen des 
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Einwenders gewährleistet.  
Um den Belangen und Forderungen des Einwenders nachzukommen, wird die Nutzungsgrenze 
zwischen MD1 und MD2.4 entlang der bisherigen Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes 
gezogen. 
 
Abwägung: 
Die Nutzungsgrenze zwischen MD1 und MD 2.4 wird entlang der bisherigen 
Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes festgesetzt. 
 
 
Zur möglichen Überbauung der Baugrenzen durch Balkone und Terrassen wird auf die Abwägung 
zur Stellungnahme des Landratsamtes verwiesen. Durch die Verschiebung der Gebäude Richtung 
Norden ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone bis zu 2,5 m nach Abwägung 
zumutbar, da insbesondere auf der betroffenen Seite des Einwenders keine nennenswerten 
Sichtbeziehungen durch die vorhandene Gebäudenutzung bestehen. In der Abwägung überwiegen 
die Belange, die für eine flächensparende, angemessen verdichtete Bauweise entsprechend dem 
vom Marktgemeinderat beschlossenen, städtebaulichen Entwurf sprechen.  
 
 
Für eine optimale Höhenanpassung zwischen dem zur Bebauung vorgesehenen Grundstück 614 
und dem Grundstück des Einsenders erfolgte eine detaillierte Höhenvermessung vor Ort. Mit der 
Festsetzung der zulässigen Geländehöhe sowie der Zulässigkeit einer Stützwand an der 
Grundstücksgrenze können nachteilige Auswirkungen nach Abwägung ausgeschlossen werden. 
 
Zu den bisherigen Einwendungen des Einwendenden wird auf die Abwägungen zum frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren verwiesen. 
 
Die Planergänzungen und Planänderungen sind nach Abwägung vorzunehmen. 
 
 

16. Rechtsanwälte Schneider und Kollegen für Johann Bauer, Prüllstraße 34, 
93093 Donaustauf 
 
(Original eingescannt) 
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Stellungnahme des Planverfassers: 
 
Die Einwendungen sollten wie folgt teilweise berücksichtigt werden: 
 
Verfahren / Auslegungsunterlagen  
Richtlinien, technische Normen etc., auf die in den zeichnerischen oder textlichen Festsetzungen 
Bezug genommen wird, können bei der Gemeinde eingesehen werden (vgl. Hinweise S. 18). Eine 
Mitauslegung entsprechender Normen ist nicht erforderlich. 
 
Die Stellplatzsatzung der Marktgemeinde ist aus sich heraus geltendes Ortsrecht. Diese kann auch 
bei der Markgemeinde eingesehen sowie auf der Homepage der Marktgemeinde heruntergeladen 
werden. 
 
Umgriff des Bebauungsplans 
Die Markgemeinde hält am Umgriff des Bebauungsplans fest, der auch Grundstück FlNr. 613 
mitumfasst. Mit der Planung sollen die aktuell unbebauten Flächen zwischen Prüllstraße und 
Bayerwaldstraße einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden. Die aktuell 
bestehende planungsrechtliche Situation mit einem festgesetzten Gewerbegebiet, u. a. auf FlNr. 
613 wird der örtlichen Situation und dem Planungswillen der Marktgemeinde nicht gerecht. Die 
Marktgemeinde beabsichtigt in diesem Bereich des Gemeindegebiets aufgrund der potentiellen 
Konflikte zwischen Gewerbe und anderen Nutzungen keine gewerblichen Nutzungen mehr. 
Gleichzeitig sollen mit der Planung der wechselbezüglichen Auswirkungen der Planung gegenüber 
der Bestandsnutzung eine planerische Lösung zugeführt werden. 
 
 
Private Grünfläche G2 
Die bisher vorgesehene Grünfläche G2 an der westlichen Grundstücksgrenze des Einwendenden 
entfällt nach Abwägung. 
 
Erschließungsstichstraße mit Wendehammer auf Grundstück FlNr. 614 
Die festgesetzte Verkehrsfläche zur Erschließung des Grundstücks auf FlNr. 613 entfällt nach 
Abwägung. Die Baugebiete MD 1, MD 2.1, MD 2.2 und MD 2.3 sind von der Prüllstraße und der 
Erschließungsstichstraße her erschlossen. Eine bauliche Entwicklung nach ggf. möglicher 
Parzellierung setzt den Nachweis einer ausreichenden Binnenerschließung voraus, der im 
Rahmen des Planvollzugs zu erbringen ist. 
 
Entzug von Nutzungen 
Soweit dem Eigentümer des Grundstücks FlNr. 613 durch die Überplanung nach dem geltenden 
Bebauungsplan „Bayerwaldstrasse“, 1. Änderung bestehende gewerbliche Nutzungsmöglichkeiten 
entzogen werden, nimmt die Marktgemeinde ist dies vor dem Hintergrund der gemeindlichen 
Planungsziele gerechtfertigt.  
 
Durch die Aufhebung der gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten wird die bauliche Entwicklung der 
betroffenen Flächen nicht gänzlich ausgeschlossen. Vielmehr wird die Nutzung in einer Nutzung 
als Dorfgebiet überführt. Insoweit stehen dem Entzug von gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten 
neu andere Bebauungsmöglichkeiten für die Eigentümer Kompensator gegenüber. Die Gemeinde 
geht davon aus, dass hierdurch eine vergleichbare Ausnutzung der Eigentumsrechte gewährleistet 
ist. 
Gleichzeitig überwiegen nach Auffassung der Marktgemeinde die dargelegten städtebaulichen 
Zielsetzungen die entstehenden Eigentumseinschränkungen und die Interessen der Eigentümer 
am Erhalt des status quo. Eine gewerbliche Nutzung ist aufgrund der zu erwartenden Konflikte mit 
der umliegenden Wohnbebauung städtebaulich nicht zweckmäßig. Ungeachtet dessen strebt die 
Marktgemeinde die Aufwertung des innerörtlichen gelegenen Plangebiets mit einer höheren 
Wohnanteil an.  
 
Sie gewichtet insoweit die Planungsziele höher als die betroffenen Interessen der Eigentümer und 
insbesondere das Recht jede Nutzungsform auf jedem Grundstücksteil ausüben zu können. Die 
Marktgemeinde gewährleistet nach wie vor eine weitreichende bauliche Ausnutzung der 
Grundstücke. Soweit dennoch mit der Planung Eigentumspositionen entzogen werden sollten, geht 



Öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates Donaustauf am 12.11.2020 Seite 199 
 

die Marktgemeinde davon aus, dass hierdurch Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche, 
insbesondere nach den §§ 39 ff. BauGB, nicht entstehen, da insbesondere die 7-Jahresfrist (§ 42 
Abs. 2 BauGB) in Bezug auf das bestehende Baurecht bereits abgelaufen ist. Die aktuelle bauliche 
Situation besteht bereits seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten. Für den Fall, dass es dennoch zu 
Entschädigungs- und Schadensersatzansprüchen kommen sollte, nimmt die Marktgemeinde 
mögliche Entschädigungsansprüche der betroffenen Eigentümer, etwa nach den §§ 39 ff. BauGB, 
ausdrücklich in Kauf. Sie bewertet die Planungsziele insgesamt höher als die Interessen der 
betroffenen Eigentümer, insbesondere da weitgehende bauliche Nutzungsmöglichkeiten 
verbleiben.  
 
Geruchsimmissionen 
Entwicklungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe sind dann zu berücksichtigen (und im 
Rahmen der Abwägung unter dem Vorrang landschaftliche Nutzungen im Dorfgebiet zu bewerten), 
wenn die Entwicklungsmöglichkeiten der normalen Betriebsentwicklung entsprechen, und zwar 
wenn sie entweder bereits konkret vom Betrieb geplant sind oder bei realistischer Betrachtung der 
Entwicklungsmöglichkeiten nahe liegen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass jegliches offen halten der Möglichkeiten von Erweiterungen oder 
Umstellungen von landwirtschaftlichen Betrieben, auch wenn erhebliche Immissionsbelastungen 
die Umgebung zur Folge sind, nicht mehr in den Schutzbereich des Rücksichtnahmegebots fallen. 
Die Festsetzung eines Dorfgebietes unter Einbeziehung von Teilen der landwirtschaftlichen 
Hofstelle des Einwenders dient auch dazu, die Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung 
innerhalb des Plangebietes zu sichern. Durch die Berücksichtigung der ehemals ausgeübten 
(derzeit aber nicht mehr vorhandenen Rinderhaltung des Einwenders) im direkten Anschluss an 
den Geltungsbereich in der Ermittlung des Abwägungsmaterials durch das 
Geruchsimmissionsschutzgutachten werden auch Entwicklungsmöglichkeiten des bestehenden 
Landwirts in den Planüberlegungen berücksichtigt. 
Der vorrangigen Rücksichtnahme auf die landwirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Satz 2 BauNVO im Rahmen des Rücksichtnahmegebots ist in der Abwägung umso 
mehr Gewicht beizumessen, je konkreter die Entwicklungsmöglichkeit beabsichtigt sind, wie 
umgekehrt sie weniger ins Gewicht fällt, wenn sie ohne Anhaltspunkte für die betriebliche 
Entwicklung für potentielle Erweiterung des Betriebs geltend gemacht werden kann. 
Durch die Berücksichtigung einer potentiellen Wiederaufnahme der (genehmigten) Rinderhaltung 
des Einwenders im Geruchsimmissionsgutachten und der daraus folgenden Beurteilung der 
notwendigen Abstände aufgrund der resultierenden Geruchsimmissionen wird dem 
grundsätzlichen Interesse des Einwenders an Betriebserweiterungen ausreichend Rechnung 
getragen.  
 
Zum Themenbereich städtebauliche Zielsetzung, Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung, 
Wirkbereich der Geruchsemissionen:  
Zur Frage, wann eine beabsichtigte Wohnnutzung im Umfeld eines landwirtschaftlichen Betriebs 
als allgemeines Wohngebiet entwickelt werden kann: 
 
OVG Lüneburg v. 28.10.2004 - 1 KN 202/03, Leitsatz: 
Die Gemeinde darf eine Fläche nicht als "WA" festsetzen, wenn ein im Hinblick auf Emissionen 
benachbarter landwirtschaftlicher Betriebe eingeholtes Gutachten nach der GIRL zu 
Immissionswerten kommt, die den Orientierungswert der GIRL für Dorfgebiete ausschöpfen bzw. 
überschreiten. Ein Hinweis auf fehlende Abwehrrechte der Grundstückserwerber im WA ist nicht 
geeignet den Konflikt zu lösen. 
 
Diese (unzulässige) Situation liegt nicht vor. Die im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzten Bereiche liegen bei den in der Abwägung anzusetzenden Gerüchen aus einer 
möglichen Tierhaltung gemäß Immissionsschutzgutachten (Hoock & Partner Sachverständige 
PartG mbB vom 21.4.2020) nicht über den hilfsweise nach GIRL abgeleiteten Orientierungswerten 
nach Geruchsstundenhäufigkeit. 
In der Abwägung zu beurteilen ist die Frage, ob die Ausweisung eines Dorfgebietes im Bereich MD 
3.1-3.4 nach der städtebaulichen Zielsetzung der Marktgemeinde und der herrschenden 
Rechtsprechung zulässig ist. 
 
Der VGH München (v. 12.1.2007 – 1 N 06.2319) hat in einem durchaus vergleichbaren Fall 
festgestellt: 
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Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BauNVO in Fassung der Vierten Verordnung zur Änderung der 
Baunutzungsverordnung vom 23. Januar 1990 ist nämlich die Unterbringung von Wirtschaftsstellen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nicht mehr, wie nach den früheren Fassungen der 
Vorschrift, "vorwiegender" Zweck eines Dorfgebiets. Dieser Zweck steht vielmehr gleichrangig 
neben den Zwecken, Wohngebäude sowie nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe und der 
Versorgung des Gebiets dienende Handwerksbetriebe aufzunehmen. Mit dieser Neuregelung des 
Gebietszwecks hat die Baunutzungsverordnung den Strukturwandel in der Landwirtschaft 
berücksichtigt, der (immer noch) durch die Aufgabe kleinerer und die Flächen- und 
Tierbestandserhöhung größerer Betriebe gekennzeichnet ist und der bei realistischer Betrachtung 
nicht erwarten lässt, dass es in nennenswertem Umfang zu Neugründungen landwirtschaftlicher 
Hofstellen kommt. Angesichts dieser Strukturveränderung besteht die Funktion des Gebietstyps 
"Dorfgebiet" in erster Linie darin, bestehende landwirtschaftliche Betriebe zu sichern und deren 
Umfeld für die anderen Zwecke eines Dorfgebiets nutzbar zu machen. So gesehen ermöglicht die 
Ausweisung eines Dorfgebiets auch dann eine organische bauliche Entwicklung noch dörflich 
strukturierter Ortsteile, wenn die Festsetzung eines an den alten Ortsbereich anschließenden 
Wohngebiets auf nicht lösbare immissionsschutzrechtliche Schwierigkeiten stoßen würde. 
 
Dieser Fall liegt hier vor. Das zur Wiedernutzbarmachung vorgesehene Teilstück des 
Geltungsbereiches liegt im direkten Anschluss an zwei landwirtschaftliche Betriebsstellen. Im 
Rahmen der Abwägung des städtebaulichen Ziels, die ehemalige Gewerbebrache einer 
Wiedernutzbarmachung zugänglich zu machen, mussten auch die Belange der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Betriebe ausreichend berücksichtigt werden. Insbesondere die Sicherstellung 
der landwirtschaftlichen Betriebe ist eine wesentliche Planungsaufgabe, die im direkten 
Wirkbereich zwischen der derzeit unbebauten Grundstücksfläche und den beiden 
landwirtschaftlichen Betrieben nördlich und südlich dieser Fläche gelöst werden musste.  
Bereits in der Abwägung nach dem ersten Verfahrensschritt wurde der Sachverhalt fundiert 
erörtert: 
 
Auszug bisherige Abwägung: „Ob nach den städtebaulichen Zielen ein Dorfgebiet oder in 
Teilflächen ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird, wäre abzuwägen. 
Der Planverfasser und der vom Grundstückseigentümer Flurnummer 614 beratend hinzugezogene 
Rechtsanwalt verweisen darauf, dass ein „Etikettenschwindel“ zum Erreichen geringere 
Schutzabstände (zwischen Wohnnutzungen und emittierenden landschaftlichen Nutzung) nicht 
zulässig ist. 
Bei dieser sehr wichtigen Überlegung wären auch die Belange der angrenzenden Grundstücke, die 
bisher im Bebauungsrand festgesetzten Arten der baulichen Nutzungen sowie die Zielvorstellung 
des wirksamen Flächennutzungsplanes ausreichend zu berücksichtigen. 
Für das südliche MD1 und MD 2 ist ein Dorfgebiet sachgerecht, da neben der ausgeübten 
landwirtschaftlichen Nutzung durch eine Bauvoranfrage weitere landwirtschaftliche Nutzungen und 
bauliche Anlagen zu erwarten sind. 
Für das nördliche MD1 und MD 2 liegen widersprüchliche Stellungnahmen des Grundeigentümers 
vor. Zum einen möchte der Grundeigentümer seine landschaftliche Nutzung weiterbetreiben, zum 
anderen möchte er den bisher wirksamen Bebauungsplan unangetastet lassen. Diese setzt jedoch 
Gewerbegebiet fest. Die Marktgemeinde hat sich entschieden, das bisherige Gewerbegebiet in 
diesem Bereich zugunsten eines Dorfgebiet es zu ändern. 
Ein Bebauungsplan ist grundsätzlich auf die Realisierung einer städtebaulichen Entwicklung 
ausgelegt. Lässt sich über viele Jahre dieses Ziel nicht erreichen, stellt sich die Frage nach dem 
Sinn des Bebauungsplanes. Eine gewerbliche Entwicklung im Bereich des MD 2 konnte nach 
nunmehr mehr als 30 Jahren nicht erreicht werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass im 
Bebauungsplan direkt nördlich angrenzenden allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist. Somit 
treffen im bisherigen Bebauungsplan unverträglichen Nutzungen direkt aufeinander, was im 
bisherigen Bebauungsplan mit der Festsetzung einer Schallschutzmaßnahme einhergeht. Die 
Festsetzung des Gewerbegebiets ist somit auch unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziele 
im Flächennutzungsplan nicht mehr erforderlich. 
Für den Grundeigentümer ergibt sich für den bisher unbebauten Teilbereich somit eine wesentliche 
Änderung. In die Abwägung wäre einzustellen, ob diese Änderung zumutbar ist. Aus Sicht des 
Planverfassers ergibt sich durch die Festsetzung eines Dorfgebiet es mit der Möglichkeit, neben im 
Dorfgebiet verträglichen Gewerbe betrieben auch Wohnnutzungen umzusetzen, eine 
Wertsteigerung. 
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Mit der Kompromisslösung des Dorfgebietes werden die Nutzungskonflikte minimiert und auch die 
zukünftige landwirtschaftliche Nutzung des Grundstückseigentümers gesichert. 
Somit wird auch deutlich, dass das mittlere Grundstück im Bereich MD 3 bis MD 5 an der 
nördlichen und südlichen Längsseite an bestehende und zukünftige Dorfgebiete angrenzt. 
Sofern man das Quartier im Gesamtblick sieht, wäre somit auch der mittlere Teil als Dorfgebiet im 
Rahmen einer städtebaulich geordneten Entwicklung denkbar. Auf der anderen Seite besteht die 
Gefahr, dass die vorgesehene neue Bebauung des mittleren Grundstücks weit überwiegend durch 
Wohngebäude erfolgt und somit zumindest für den mittleren Teil die in einem Dorfgebiet typische 
Nutzungsmischung nicht erreicht wird. 
Aus Sicht des Planverfassers umfassen zumindest die Teilbereiche des MD 4 und MD 5 noch eine 
Größenordnung, die ein eigenständiges allgemeines Wohngebiet begründen könnte. Etwas 
anderes dürfte für den Bereich des MD 3 gelten. Hier wird bereits in der Begründung dargelegt, 
dass entlang der Prüllstraße die historische, städtebauliche Situation den Lückenschluss zwischen 
den Hausnummern 21 und 24 erfordert. Durch die vorhandene, gemischte Nutzung entlang der 
Prüllstraße mit dem Bestand von landwirtschaftlichen Betrieben ist bereits faktisch ein Dorfgebiet 
vorgegeben.  
Zudem reißt der inzwischen nicht mehr bebaute Abschnitt an der Prüllstraße ein städtebaulich 
ungünstiges Loch von ca. 60 m entlang der ansonsten durch die Raumkanten der bestehenden 
Gebäude geprägt Prüllstraße auf. 
Die in der Nachbarschaft vorhandenen Frontlängen der zum Teil zusammen gebauten 
Hauptgebäude umfassen im Schnitt 20-35 m. Somit handelt es sich um eine Baulücke, die nicht 
mehr als das zwei bis dreifache der Frontlängen umfasst. Somit bestünde nach § 34 BauGB 
Baurecht innerhalb des faktischen Dorfgebiets. 
Es wäre somit aus Sicht des Planverfassers nicht sachgerecht, im Bereich des MD 3 ein 
allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Vielmehr wäre zu empfehlen, im Bereich des MD 3 
aufgrund der vorhandenen Nutzungsstrukturen, der historischen, städtebaulichen Situation und 
den Zielvorstellungen der Gemeinde weiterhin Dorfgebiet festzusetzen. Für den Bereich des MD 4 
und MD 5 wäre zu empfehlen, allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Somit würde diese Art der 
baulichen Nutzung im mittleren Teil auch im wesentlichen den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes entsprechen.“ Ende Auszug bisherige Abwägung. 
 
Der Gemeinderat ist dieser Einschätzung gefolgt. 
Durch die beiden vorliegenden Gutachten zu den Emissionen Lärm und Gerüche ist auch 
erkennbar, dass der Wirkbereich der beiden nördlich und südlich der derzeit unbebauten 
Konversionsflächen zumindest bis in diesem Bereich einwirkt, der im Vorentwurf als MD 3.1-3.4 
festgesetzt wurde. 
 
Die erforderliche landwirtschaftliche Prägung entsteht durch die z. T. im Geltungsbereich oder 
direkt angrenzenden Hofstellen. Es wäre auch unerheblich, ob sie sich im Übrigen aber in einem 
unmittelbar angrenzenden weiteren Dorfgebiet befinden. Angesichts des Zuschnitts der 
überbaubaren Flächen im MD2 ist es auch nicht von vorneherein ausgeschlossen, dass sich in 
dem Gebiet ein nicht wesentlich störender Gewerbebetrieb oder ein der Gebietsversorgung 
dienender Handwerksbetrieb ansiedeln wird. 
 
Im Plangebiet grenzen jeweils an die beiden landwirtschaftlich bebauten Bereiche des MD 1 
weitere Dorfgebietsflächen an (MD 2.1 bis 2.3 im Norden, MD 2.4 im Süden), die eine Erweiterung 
der vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe wie auch eine Nutzung der ansonsten in 
Dorfgebieten neben den Wohnnutzungen zulässigen weiteren Nutzungen durch die gewählten 
Festsetzungen ermöglichen. Dies dient neben der dauerhaften Sicherung der landwirtschaftlichen 
Betriebe auch der städtebaulichen Weiterentwicklung der im historischen Ortsteil von Donaustauf 
entlang der Prüllstraße noch vorhandenen, landwirtschaftlich geprägten Gebietsstruktur. 
 
Auch das zu erwartende zahlenmäßige Überwiegen der Wohnbebauung schadet nicht. Das 
richtige Verhältnis von Wohnen und Landwirtschaft in einem Dorfgebiet ist nicht durch einen 
numerischen Vergleich, sondern nach der städtebaulichen Prägung zu bestimmen. In dieser 
Hinsicht hat ein landwirtschaftlicher Betrieb deutlich mehr Gewicht als das einzelne Wohngebäude. 
Wegen seiner größeren Baukörper und wegen der von ihm verursachten Emissionen prägt der 
Betrieb nicht nur seine unmittelbare Umgebung, sondern einen größeren Bereich. 
 
Im Rahmen der Abwägung ist erkennbar, dass der Wirkbereich der berechneten 
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Geruchsemissionen im wesentlichen bis zu den vier vorgesehenen Baukörper im MD 3.1-3.4 
reicht: 

  
 
Die in der Rechtsprechung bekannten Voraussetzungen zur Nutzungsmischung liegen im 
vorliegenden Bebauungsplan vor. Für die beiden im Planbereich befindlichen Dorfgebiete MD 2.1-
2.3 sowie MD 2.4 wurden die Festsetzungen, insbesondere die Baugrenzen so großzügig gewählt, 
dass die Nutzungsmischung im Dorfgebiet neben der Erweiterung landwirtschaftlicher 
Betriebsstellen auch erreicht werden kann. 
Die Konversionsfläche umfasst im Bereich des MD 3.1-3.4 in etwa ein Viertel des gesamten zur 
Wiedernutzbarmachung vorgesehenen Bereiches zwischen der Prüllstraße und der 
Bayerwaldstraße. 
Mit Ausnahme der ehemals gewerblich genutzten Teilfläche ist der gesamte Bereich entlang der 
Prüllstraße gemischt bebaut. Bereits in der historischen Flurkarte ist eine Bebauung dieses 
Grundstücks erkennbar: 

  
Städtebaulich ergibt sich eine Zusammengehörigkeit der straßenbegleitenden Bebauung entlang 
der Prüllstraße. Insofern ist nicht anzunehmen, dass die nun vorgesehene Wiedernutzbarmachung 
der Fläche von der Bayerwaldstraße aus gleichsam einen prägenden Wohngebietskeil in diese 
historische Situation hineintreibt und somit ein eigenes, in sich schlüssiges und abgeschlossenes 
Quartier als allgemeines Wohngebiet bis zu Prüllstraße das städtebauliche Zepter übernimmt. 
Die im Plan festgesetzte, durchgängige öffentliche Verkehrsfläche zwischen Prüllstraße und 
Bayerwaldstraße wird eine städtebauliche Verbindung zwischen dem historischen Ort am Fuße 
des Burgbergs und den später entstandenen Wohngebietsflächen weiter westlich herstellen. 
Diese städtebauliche Grundstruktur, insbesondere eine nachvollziehbare Trennung zwischen 
Dorfgebiet und Wohngebietsflächen hat der Marktgemeinderat bereits in der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes auf Empfehlung des Planverfassers auf vorbereiten der Planungsebene 
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dargestellt. 
Sofern der Gemeinderat im Rahmen der Abwägung zu keinen anderen Überzeugungen kommt, 
wären Planänderungen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht veranlasst. 
In die Abwägung wären jedoch die vorgebrachten und als schutzwürdig erkannten Belange der 
beiden im Plangebiet bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe auch hinsichtlich der 
lärmtechnischen Auswirkungen auf heranrückende Wohnbebauung ausreichend einzustellen. 
 
Lärmimmissionen 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die zuständige Fachstelle am Landratsamt mit dem bisherigen 
Entwurf des Bebauungsplanes einverstanden ist. Das Landratsamt bewertet die landwirtschaftliche 
Tätigkeit auf dem Grundstück des Anwenders (auch die Holzbearbeitung) als im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Nutzung üblich und somit in einem angrenzenden Wohngebiet als 
hinnehmbar. 
Zugleich muss im Rahmen der Abwägung jedoch die Vorrangklausel zu landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten in Dorfgebieten im Rahmen der Abwägung durch das Vorliegen eines 
Haupterwerbsbetriebs des Anwenders ausreichend berücksichtigt werden. Ob hier bei die TA Lärm 
maßgebend ist, sei dahingestellt: 
 
Die auf Gewerbelärm zugeschnittene TA Lärm (vgl. BVerwG, B. v. 3.5.1996 - 4 B 50/96) kann im 
Einzelfall auch auf von landwirtschaftlichen Betrieben herrührenden Lärm entsprechend 
angewendet werden, wenn die Geräuschimmissionen ihrer Art nach den gewerblichen Emissionen 
entsprechen. 
Zwingend ist dies jedoch nicht. Auf die Einhaltung der nach Nr. 6.1 Satz 1 Buchst. c TA Lärm für 
Dorfgebiete festgelegten Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts kommt es 
daher nicht maßgeblich an. 
 
Von Seiten des Planverfassers und des planenden Grundstückseigentümers der Flurnummer 614 
wurden in Abstimmung mit den beauftragten Immissionsgutachtern Möglichkeiten der 
Konfliktminimierung geprüft, mit den betroffenen Nachbarn abgestimmt und wie folgt 
vorgeschlagen: 
 
Um die Konfliktsituation weiter zu entschärfen, sind aktive Lärmschutzmaßnahmen in der Form 
von Lärmschutzwänden und der Austausch der Trocknungs-/Körnergebläse in Abstimmung mit 
den Landwirten durch leisere Geräte nach dem Stand der Schallschutztechnik möglich. Die zu 
erwartende Pegelreduzierung wird in der schalltechnischen Stellungnahme der Hoock & Partner 
Sachverständige PartG mbB vom 04.11.2020 beurteilt.  
Geh- und Fahrtrecht: 
Der Gemeinde ist ein Geh- und Fahrtrecht auf FlNr. 614 nicht bekannt. Aus dem Grundbuch ergibt 
sich entsprechendes nicht. Ebenso ist kein insoweit denkbares Altrecht bekannt. Ebenso wenig ist 
der Gemeinde bekannt auf dem Grundstück FlNr. 614 ein Eigentümerweg nach Art. 53 Nr. 3 
BayStrWG verläuft. Auch die vormals auf dem Grundstück bestehende Bebauung lässt eine 
solches Geh- und Fahrtrecht nicht vermuten. Insoweit konnte dieses nicht berücksichtigt werden. 
Ungeachtet dessen geht die Gemeinde davon aus, dass ein etwaiges Ge- und Fahrtrecht 
vorliegend zu Bewirtschaftung des Grundstücks FlNr. 613 nicht erforderlich ist. Die Fläche ist zum 
Einen über die bereits bestehenden Erschließungsstichstraße ebenso wie – nach Entfall der 
Grundfläche G 2 – über die Bayerwaldstraße erreichbar und damit bewirtschaftbar. 
Erschließung: 
Maßgeblich für die Sicherstellung der planungsrechtlichen Erschließung sind die Festsetzungen im 
Bebauungsplan. Hiernach ist über die öffentlichen Erschließungsstraßen und die Anwohnerwege 
(private Verkehrsflächen) eine ausreichende Erschließung gesichert. Ein möglicher 
Erschließungsvertrag, in dem die Herstellung der Erschließungsanlagen geregelt wird, ist nicht Teil 
der Bauleitplanung. Ein solcher kann begleitend geschlossen werden, ist jedoch auch nicht 
zwingend. Er ist nicht Teil der nach § 3 BauGB auszulegenden Unterlagen. 
 
Themenbereich Entwässerung, Grundwasser, Oberflächenwasserversickerung und 
Überschwemmungsbereich des Baches: 
 
Zum möglichen Überschwemmungsgebiet wird auf die Stellungnahme zur Fachbehörde 
Wasserwirtschaftsamt verwiesen. 
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Zur Funktionsfähigkeit der Entwässerung des WA1 und des MD 3.1 - 3.4 sowie der angrenzenden 
Flächen, für die kein konkretes städtebauliches Konzept zur Realisierung vorliegt, wird auf die 
Stellungnahme des Ingenieurbüro Altmann zum Landratsamt Regensburg, SG 31 verwiesen. 
 
Verschattung des Wohnhauses des Einwenders, erdrückende Wirkung, Brandschutzabstand: 
 
Eine Verschattungsstudie liegt durch Grundstückseigentümer Flurnummer 614 vor, diese wird 
Bestandteil in der Anlage zur Abwägung und in der Sitzung vorgestellt. 
 
Nach der Auswertung des Sonnenverlaufs auf Grundlage des Moduls „Sonnenverlauf.de“ durch 
den Planverfasser lässt sich ableiten, dass eine einstündige Besonnungsdauer im Bestand durch 
die Exposition des Wohnhauses Prüllstr. 34 sowie den westlich vor dem Wohnhaus liegenden 
öffentlichen Verkehrsfläche im MD 3 eingehalten werden dürfte. 
 
Eine ca. 4-stündige Besonnung bei Tag- und Nachtgleiche kann alleine über die Westfassade des 
Wohnhauses Prüllstraße 34 nicht eingehalten werden. Dennoch ist festzustellen, dass am 21. 
März um 18:00 Uhr sowie am 21. September um 19:00 Uhr eine Besonnung durch die nicht 
verbaubare Verkehrsflächen MD3 kurz vor Sonnenuntergang noch zu erwarten ist.  
Durch die bestehende Befensterung an der Südfassade jedoch dürften mittags bis zum frühen 
Nachmittag weitere 3 Sonnenstunden an der Tag- und Nachtgleiche am 21. März zu erwarten 
sein: 
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Abb.: sonnenverlauf.de 
 
Nach Prüfung durch die Marktgemeinde Donaustauf unter Annahme maximal möglicher Kuben 
(Gebäudevolumen) ist für die Abwägung festzustellen, dass eine unzumutbare Beschattung 
gegenüber der ursprünglich vorhandenen Bebauung auf dem Flurstück 614 (auch unter 
Berücksichtigung der möglicherweise zulässigen Bebauung nach § 34 BauGB) durch die 
vorgesehenen Festsetzung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten ist.  
 
Nach Abwägung liegt auch eine unzulässig erdrückende Wirkung durch die möglichen Gebäude im 
MD 3.3 und MD 3.2 nicht vor, da bei Ansetzen der halben Abstandsfläche an den nicht mehr als 16 
m langen Ostfassaden der beiden Baufenster die halbe Abstandsfläche nur bis zur Mitte der 
öffentlichen Verkehrsfläche reicht. Damit entspricht die im MD 3 zulässige Bebauung mit 2 
Vollgeschossen und der Orientierung der EFOK in etwa am vorhandenen Gelände der Prüllstraße 
dem städtebaulich vorhandenen Umfeld. Das Wohnhaus des Einwenders weist keine sich davon 
wesentlich unterscheidende Wandhöhe gegenüber der Prüllstraße auf. 
 
Mit einem Abstand von gut 10 m zwischen dem Baufenster im MD 3.3 und dem Wohnhaus des 
Einwänders dürften auch brandschutztechnische Probleme nicht zu erwarten sein. Auch 
gegenüber dem nördlich von MD 3.1 und MD 3.2 bestehenden Nebengebäude dürfte es keine 
brandschutztechnisch unüberwindbaren Hindernisse geben, da im direkten Vorfeld der 
Südfassade des Nebengebäudes kein Baufenster festgesetzt ist. Somit ist auf Ebene des 
Bebauungsplanes nicht erkennbar, dass gegenüber den Gebäuden des Einwenders auf Ebene der 
Baugenehmigung brandschutztechnisch oder abstandsflächentechnisch unüberwindbare Hürden 
bestehen könnten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Projektzulassung die Vorgaben der 
bauordnungsrechtlichen Vorgaben zur Einhaltung der ausreichenden Belichtung, Belüftung und 
Brandschutz am besten gewährleistet werden können, was ansonsten detailliert im 
Bebauungsplan unter Berücksichtigung sämtlicher Nutzungen und Fensteröffnungen der 
betroffenen Bestandsgebäude notwendig, aber kaum zuverlässig ermittelbar wäre. 
Eine Festsetzung in einem Angebotsbebauungsplan gilt grundsätzlich ohne zeitliche 
Beschränkung. Insofern wäre eine detaillierte Abwägung aufgrund der vorhandenen 
Bestandsgebäude unter Umständen bei Änderungen der betroffenen Gebäude zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr haltbar. 
 
Um die vom Marktgemeinderat verfolgten städtebaulichen Ziele entsprechend dem beschlossenen 
städtebaulichen Entwurf im WA1.1 bis 1.11 und im MD3.1 bis 3.4 zu erreichen, werden gemäß Art. 
6 Abs. 5 Satz 3 BayBO durch die festgesetzten überbaubaren Flächen und Wandhöhen 
Außenwände zugelassen, vor denen Abstandsflächen geringerer Tiefe als nach Art. 6 Abs. 5 Satz 
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1und 2 zulässig sind. 
In der Begründung wird detailliert erläutert, warum die verkürzten Abstandsflächen durch diese 
Festsetzungen abgewogen und zumutbar sind. 
 
  
Brandschutz/Abstände: 
Besondere Brandquellen und damit Brandschutzrisiken werden durch die festgesetzten Nutzungen 
im Plangebiet nicht ausgelöst. Insoweit besteht kein Anlass von einem besonderen Risiko von 
Funkenflug oder Brandüberschlag auszugehen.  
Die Zugangs- und Handlungsmöglichkeiten der gemeindlichen Feuerwehr werden durch die 
Planung nicht eingeschränkt. Die öffentlichen Verkehrsflächen in der Prüllstraße bleiben 
unverändert. Die Erschließungsstraße weist mit 5 m Breite ebenso eine für Wohnstraße übliche 
Straßenbereite auf, die keine Zugangsprobleme für die Feuerwehr erwarten lässt. Insoweit besteht 
eine ausreichende Erschließung für die Feuerwehr.  
Die Gemeinde geht daher davon aus, dass durch die Planung den Belangen des abwehrenden 
Brandschutzes ausreichend Rechnung getragen wurde. Die Belange des baulichen Brandschutzes 
sind im Rahmen des Planvollzugs zu berücksichtigen. Aufgrund der vorliegenden Planung ist eine 
den Anforderungen an den baulichen Brandschutz entsprechende Planung möglich. 
 
 
Grenzziehung zwischen MD 1 und MD 2.3 
Die Nutzungsgrenze zwischen MD 1 und MD 2.3 orientiert sich am vorhandenen Gebäudebestand. 
Die westlich an die Gebäude direkt anschließenden Flächen wurden in den qualifizierten 
Bebauungsplan des MD 2.3 aufgenommen. Insofern kann nicht von einer willkürlichen 
Grenzziehung ausgegangen werden. 
 
Um den Einwänden des Grundstückseigentümers nachzukommen, sollten die Nutzungsgrenze mit 
der Baugrenze zwischen MD 1 und MD 2.3 entlang der alten Geltungsbereichsgrenze des bisher 
wirksamen Bebauungsplanes gezogen werden und nur am Nordrand des Grundstücks des 
Anwenders an dem Baubestand geringfügig angepasst werden. 
 
 
Abwägungen: 
Der Marktgemeinderat nimmt die umfangreiche Stellungnahme des Einwenders zur Kenntnis und 
stellt die vorgebrachten Belange zusammen mit der Stellungnahme des Planverfassers sowie den 
beauftragten Gutachtern in die Abwägung ein. 
 
Die vorgebrachten Einwände werden teilweise berücksichtigt. 
 
Im Planungsgebiet des Einwenders entfällt nach Abwägung die Grünfläche G2 sowie die bisher 
festgesetzte Verkehrsfläche. 
 
Der Marktrat bewertet die Planungsziele hinsichtlich der zulässigen Art der baulichen Nutzung 
insgesamt höher als die Interessen der betroffenen Eigentümer, insbesondere da weitgehende 
bauliche Nutzungsmöglichkeiten verbleiben. 
 
Durch die Berücksichtigung der ehemals ausgeübten (derzeit aber nicht mehr vorhandenen 
Rinderhaltung des Einwenders) im direkten Anschluss an den Geltungsbereich in der Ermittlung 
des Abwägungsmaterials durch das Geruchsimmissionsschutzgutachten werden auch 
Entwicklungsmöglichkeiten des bestehenden Landwirts in den Planüberlegungen berücksichtigt. 
Durch die Berücksichtigung einer potentiellen Wiederaufnahme der (genehmigten) Rinderhaltung 
des Einwenders im Geruchsimmissionsgutachten und der daraus folgenden Beurteilung der 
notwendigen Abstände aufgrund der resultierenden Geruchsimmissionen wird dem 
grundsätzlichen Interesse des Einwenders an Betriebserweiterungen ausreichend Rechnung 
getragen. Planänderungen sind nach Abwägung nicht veranlasst. 
 
Hinsichtlich der Lärmemissionen ist festzustellen, dass die Fachstelle des Landratsamtes 
Regensburg mit der bisherigen Bauleitplanung einverstanden ist.  
 
Die mit einem möglichen „Heranrücken“ von Wohnbebauung im WA 1.1 - 1.11 sowie im MD 3.1-
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3.4 verbundenen Auswirkungen sind nach Abwägung zumutbar, um das städtebauliche Ziel einer 
flächensparenden Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Gewerbebrache entsprechend dem 
vom Marktgemeinderat beschlossenen städtebaulichen Konzept höher zu gewichten ist. Als 
konfliktvermeidende Maßnahme ist im Bebauungsplan festzusetzen, dass im MD 3.1-3.4 
Schallschutzwände bis zu einer wirksamen Höhe von 3 m zulässig sind. Weitergehende 
konfliktminimierende Maßnahmen sind auf der nachfolgenden Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens oder im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags möglich. 
 
Nach Prüfung durch die Marktgemeinde Donaustauf unter Annahme maximal möglicher Kuben 
(Gebäudevolumen) ist in der Abwägung festzustellen, dass unzumutbare Beschattungen oder 
sogar eine erdrückende Wirkung durch die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
für die Belange des Einwenders nicht zu erwarten sind.  
 
Der geänderte und ergänzte Plan ist mit allen notwendigen Unterlagen erneut öffentlich 
auszulegen. 
 
 
Stellungnahme Erschließungsplaner 
 
Bemessung der Kanäle und Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen 
Bei der Bemessung von Entwässerungssystemen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (a. a. R. d. T.), insbesondere nach dem DWA-Arbeitsblatt DWA-A 118, sind 
Starkregenereignisse und deren Auswirkungen in geeigneter Form zu berücksichtigen. Infolge des 
Klimawandels in Mitteleuropa kann es zu einer regionalen Häufung von Starkregenereignissen und 
einer Zunahme der Niederschlagsintensität kommen. Eine solche Entwicklung würde sich auf die 
bisherige Überflutungssicherheit bestehender Anlagen der Siedlungsentwässerung nachteilig 
auswirken. Für Neubauplanungen sind diese Veränderungen klimatischer Wirkungsweisen 
zukunftsorientiert zu berücksichtigen. Es liegt in der Verantwortung der Anlagenbetreiber, für ihre 
Entwässerungsanlagen zu prüfen, in wie weit eine Anpassung erfolgt. 
In DIN EN 752-2; 1996 bzw. DWA-Arbeitsblatt A 118; Tabelle 2 werden empfohlene Häufigkeiten 
für den Entwurf von Entwässerungsanlagen genannt: 
Das Bayerische Landesamt für Umwelt beschreibt in seinem Merkblatt Nr. 4.3/1; Stand 03/2019 
Vorgehensweisen für eine über die a. a. R. d. T. nach DWA-A 118 hinausgehende vorsorgende 
Berücksichtigung zunehmender Starkregenereignisse sowohl für Neu-planungen als auch für 

Bestandsanlagen.  
Vergleiche dazu LFU-Merkblatt Nr. 4.3/1; Tabelle 2; Überstauhäufigkeiten zur Neubemessung (für 
rechnerischen Nachweis) 
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Im Fazit wird empfohlen, Kanäle für Wohngebiete bei der Neubauplanung für ein 5-jährliches 
Niederschlagsereignis zu bemessen. Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg folgt dieser Prämisse 
bereits seit mehreren Jahren als konsequente Mindestanforderung. 
 
Ermittlung Drosselablauf (QDr) 
Bei einer Ableitung in ein Gewässer findet sich die Grundlage für den zu wählenden 
Drosselabflusswert im Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlung zum Umgang mit 
Regenwasser“ vom August 2007; korrigierter Stand: August 2012. Tabelle 3 des Merkblattes 
definiert die zulässigen Regenabflussspenden von undurchlässigen Flächen in ein Gewässer. Bei 
einer Einleitung in den Boden durch Versickerung muss der anstehende Boden zum Versickern 
geeignet sein und bestimmt durch eine ausreichende Sickerleistung den Ablaufwert. 
 
Niederschlagswasser wird zum benannten Vorfluter geführt und eingeleitet. Das Gewässer wird als 
kleiner Flachlandbach eingestuft. Für die Berechnung des Drosselablaufes QDr wird die 
Abflussspende qR angesetzt mit 15 l/(s x ha). 
Die Ermittlung der Hydraulischen-/Qualitativen Gewässerbelastung erfolgt mit der Software M153 
Version 01-2010 vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Die hydraulische Gewässerbelastung 
(DWA-M 153) zeigt als Ergebnis: 
 
Drosselabfluss Gesamt Einleitungsstelle West Einleitungsstelle Ost 
QDr 7 l/s  Gewählt 4,4 l/s  Gewählt 2,6 l/s 
QDr,max 48 l/s 48 l/s 48 l/s 
 
Ermittlung öffentlicher Regenwasserrückhalteraum (RRR) 
Die Bemessung-/Gestaltung von Regenrückhalteräumen erfolgt nach Arbeitsblatt, DWA-A 117 
„Bemessung von Regenrückhalteräumen“ vom Dezember 2013, korrigierte Fassung Februar 2014, 
sowie Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser“ vom August 
2007, korrigierte Fassung August 2012. Der resultierende Rückhalteraum errechnet sich für das 
WA1 und MD3.1 bis 3.4: 
 
RRR West Regenrückhalteraum-/Einleitungsstelle West 
 Jährlichkeit Drosselabfluss [l/s] RRRerforderlich [m3] RRRgeplant [m3] 
 T=5a 4,4 l/s 22 m3 47 m3 
 T=10a 4,4 l/s 28 m3  
 T=30a 4,4 l/s 44 m3  
 
RRR Ost Regenrückhalteraum-/Einleitungsstelle Ost 
 Jährlichkeit Drosselabfluss [l/s] RRRerforderlich [m3] RRRgeplant [m3] 
 T=5a 2,6 l/s 105 m3 166 m3 
 T=10a 2,6 l/s 128 m3  
 T=30a 2,6 l/s 166 m3  
 
Überflutungsnachweis 
Bei einer abflusswirksamen Fläche von > 800 m2 muss nachgewiesen werden, dass die Differenz 
der anfallenden Wassermenge zwischen einem mindestens 30-jährlichen Niederschlagsereignis 
und dem angesetzten Bemessungsregen (i.d.R. 5-jährlich) schadlos auf dem Grundstück 
zurückgehalten wird, bzw. schadlos abgeleitet werden kann, ohne dass durch das 
Niederschlagswasser ein Eigen- oder Fremdschaden an Dritten verursacht wird. Hierfür ist der 
Überflutungsnachweis nach DIN1986-100 durchzuführen. 
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Entsorgungsgrad-/komfort (Jährlichkeit) 
Die Bemessung der Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen berücksichtigt die 
Abflussmenge bis zu einem 30-jährlichen Niederschlagsereignis. Der geplante 
Regenrückhalteraum wurde ebenfalls für ein 30-jährliches Niederschlagsereignis konzipiert. Damit 
werden die Anforderungen zum Überflutungsschutz in ausreichender Form erfüllt. 
 
Zusammenfassung 
Ermittelte-/verwendete Drosselablaufwerte nach DWA-M 153 sind in etwa vergleichbar mit 
Ablaufwerten eines 1-jährlichen 15-Minuten-Regens auf unbefestigter Fläche, und erfüllen damit 
ein hohes Niveau der Abflussdrosselung mit einem x-fach höheren Wirkungsgrad, bedingt durch 
die vorgeschalteten leistungsfähigen Rückhalteeinrichtungen. 
Geplante Entwässerungssysteme (Kanäle und Rückhalteeinrichtungen) werden durchgängig für 
ein 30-jährliches Niederschlagsereignis bemessen, und erfüllen damit sowohl die 
Grundanforderungen an Mindestbemessungsvorgaben sowie die erhöhten Anforderungen an 
einen aktiven Überflutungsschutz. 
Durch die geplante Erschließung erfolgt keine Verschlechterung der 
Niederschlagswasserabflusssituation gegenüber dem ursprünglichen Gelände vor Abbruch der 
gewerblichen Nutzung. 
Durch den hohen Wirkungsgrad der Drosselung und das leistungsfähig vorgeschaltete 
Rückhaltevolumen ist im Rahmen der Bemessungsjährlichkeit von einer Verbesserung der 
allgemeinen Ableitungssituation auszugehen. 
 
3. Bürgermeister Blüml merkte an, dass alle Änderungswünsche durch Herrn Bartsch einwandfrei 
umgesetzt wurden und wünscht sich eine rasche Umsetzung. 
 
Marktgemeinderatsmitglied West erkundigt sich bzgl. der geänderten Höhenentwicklung im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans. Herr Bartsch erläutert, dass durch die Anordnung der 
Retentionsgigolen in die Privatflächen hinein mit einer geringen Überdeckung gearbeitet werden 
kann. Dies ermöglicht eine weitere Reduktion der Höhenentwicklung. Der Straßenverlauf ist nun 
relativ linear von der Prüllstraße zur Bayerwaldstraße. Die Erdgeschoß-Fußboden-Oberkante-
Höhen orientieren wiederum sich am Straßenverlauf und sind ca. 20 cm über diesem. 
 
Marktgemeinderatsmitglied Eckert will die Höhenentwicklung zwischen den Häusern und den 
Grundstücken wissen. Herr Bartsch erläutert hierzu, dass es vor allem an der nördlichen Grenze 
nochmals eine detaillierte Vermessung der Höhen stattgefunden habe um Geländesprünge auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
 
Marktgemeinderatsmitglied Glück will wissen, ob die Bäume erhalten werden können. Herr Bartsch 
teilt hierzu mit, dass zwei der vier Bäume erhalten werden. 
Weiter regt Marktgemeinderatsmitglied Glück an, dass die eLadesäulen sinnvoller Weise zwischen 
die Mehrfamilienhäuser platziert werden sollten. 
 
2. Bürgermeister Weigert möchte wissen, auf welche Länge der Sichtschutz vorgesehen ist. Herr 
Bartsch teilt mit, dass dieser für sechs Meter angedacht ist. 
 
Marktgemeinderatsmitglied Sauerer versteht nicht, dass keine Rücksicht bzgl. der Einwände der 
Landwirte genommen wurde. Hier soll geprüft werden, ob eine Sicherheit für Landwirte durch eine 
Betriebsduldung durch Grundbucheintragung in Betracht kommt. 
Herr Bartsch informiert diesbezüglich, dass dies Sache vom Eigentümer sei. 
2. Bürgermeister Weigert schlägt diesbezüglich vor, dass die Sach- und Rechtslage städtebaulich 
geprüft werden soll, ob eine dementsprechend Eintragung im Grundbuch erfolgen kann. Ferner 
bittet er dies zu protokollieren. 
Herr Bartsch sagt zu, die Sach- und Rechtslage gem. dem städtebaulichem Vertrag zu prüfen. 
 
Bgm. Sommer fragt im Gremium nach, ob Herrn Rosenkranz, der als Zuschauer an der Sitzung 
teilnimmt, das Wort erteilt wird. 
Das Gremium stimmt zu, so dass der Vorsitzende Dr. Rosenkranz das Wort erteilt. 
 
Dr. Rosenkranz teilt bzgl. den Ausführungen von Marktgemeinderatsmitglied Sauerer mit, dass 
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bereits eine Duldungsverpflichtung vorbereitet wurde und diese dementsprechend in die 
Kaufverträge mitaufgenommen wird. 
 
Beschluss:  
 
Zur Billigung der geänderten Planung und erneuten öffentlichen Auslegung 
 
1. Der Marktgemeinderat nimmt von der durchgeführten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB und der durchgeführten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Einwendungen, Stellungnahmen 
und Anregungen zur Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Bayerwaldstraße“ Kenntnis 
und stimmt der Behandlung der Einwendungen, Stellungnahmen und Anregungen gemäß 
vorstehenden Abwägungsvorschlägen vollumfänglich zu. 
 
2. Der Marktgemeinderat stellt fest, dass aufgrund der öffentlichen Auslegung, der 
durchgeführten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und deren 
Abwägung wesentliche Änderungen und Ergänzungen an der Planung vorzunehmen sind. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die gemäß der Abwägung notwendigen Änderungen an den 
Planunterlagen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen und die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zu wiederholen. 
 
3. Den Personen, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die Anregungen oder 
Hinweise zum Planentwurf vorgebracht haben, ist das Ergebnis der Abwägung mitzuteilen. 
 
  16  : 0   
 
 
6 Antrag des Marktgemeinderates Johann Sauerer  im Namen der 

Familien Schmid/Setz, Prüllstraße 19 auf Erneuerung des 
Mischwasserkanals in einem Teilstück der Prüllstraße 

 

 
Den Marktgemeinderäten wird der Antrag zur Kenntnis gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Büro S² im Rahmen der Überrechnung des Kanalnetzes 
bereits damit beschäftigt ist die Bauwerke zu prüfen. Es wurde seitens der Verwaltung 
nachgefragt, ob dieses Bauwerk schon überprüft wurde.  
 
Laut Büro S² ist dies erfolgt und das Ergebnis der Besichtigung liegt vor.  
 
Geschäftsleiter Unertl nimmt dazu Stellung und trägt vor. 
 
2. Bürgermeister Weigert warnt hier vor eventuell überschwemmten Kellern und Straßen in der 
Maxstraße, wenn das derzeit vorhandene Rohr ausgetauscht wurde und dann das ganze Wasser 
in der Maxstraße zusammenfließt. Die Angelegenheit soll deshalb seiner Meinung nach global 
betrachtet werden. 
 
Bürgermeister Sommer stimmt den Ausführungen des 2. Bürgermeister Weigert zu und schlägt 
vor, auf die Gesamtergebnisse von S² zu warten. 
 
Sobald diese Ergebnisse vorliegen, wird dieses Thema erneut im Marktgemeinderat behandelt. 
 
 
7 Beratung und Beschluss über die Umsetzung der Vorschläge des 

Organisationsteams "Romantischer Christkindlmarkt Donaustauf" 
 

 
Den Marktgemeinderäten wird die E-Mail mit Anlagen des Organisationsteams zur Kenntnis 
gegeben.  
 
Marktgemeinderatsmitglied Eder teilt im Namen des Oragteams mit, dass es in diesem Jahr 
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aufgrund der Corona-Pandemie unmöglich sei, einen „Romantischen Christkindlmarkt Donaustauf“ 
abzuhalten. 
 
Es schlägt deshalb drei Möglichkeiten als Ersatz für den Ausfall des Christkindlmarktes vor: 
 

1. Krippenausstellung in den Schaufenstern der Maxstraße 
2. Romantische Marktweihnacht in den Biergärten der Donaustaufer Gaststätten 
3. Beleuchtung der Maxstraße 

 
Der Bürgermeister sagt bezüglich Vorschlag 2 und 3 die Unterstützung durch den Markt zu. 
 
2. Bürgermeister Weigert regt an, eine Beleuchtung der Maxstraße für das nächste Jahr in Angriff 
zu nehmen und hierzu Gelder in den Haushalt einzustellen. 
 
Marktgemeinderatsmitglied Hildebrand sowie Marktgemeinderatsmitglied Tischler schließen sich 
dem Vorschlag des 2. Bgm. Weigert, Gelder für eine Beleuchtung der Maxstraße in den Haushalt 
einzustellen, an. Dieser Punkt soll im Ausschuss für gemeindliche Entwicklung, Umwelt und Kultur 
vorberaten werden. 
 
Marktgemeinderätin Glück merkt an dieser Stelle an, dass man sich auf Dinge konzentrieren solle, 
die der Umwelt guttun. Stromkosten und der Stromverbrauch sprechen gegen eine Anbringung der 
Beleuchtung. 
 
 
8 Bekanntgaben und Anfragen  

 

 Marktgemeinderatsmitglied Tischler teilt mit, dass es vom Freistaat Bayern Fördermittel für 
die Beschaffung von digitalen Lernhilfen (z.B. Laptops) für Schüler gibt. Er persönlich sei 
aber der Auffassung, dass es sich hierbei nicht um Sachaufwand, sondern um Lernmittel 
handelt für welche Lernmittelfreiheit gilt und welche vom Freistaat voll zu tragen sind. Es 
muss Lernmittelfreiheit gewährleistet sein. Er bittet deshalb darum, den Sachverhalt mit 
dem Bay. Gemeindetag abzuklären. 

 

 Bürgermeister Sommer gibt bekannt, dass am Volkstrauertag lediglich ein stilles Gedenken 
mit Kranzniederlegung erfolgen wird und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen der 
Marktgemeinderatsmitglieder beim Gottesdienst. 

 

 Weiter gibt Bürgermeister Sommer bekannt, dass in den letzten 8 Monaten 13 Coronafälle 
in Donaustauf bestätigt wurden. Derzeit gibt es 3 aktuelle Fälle in den letzten 7 Tage. 

 

 Marktgemeinderat Bube merkt an, dass bislang wenig für den Radverkehr (z.B E-Bike 
Ladesäule etc.) gemacht wurde und wünscht, dass hierfür mehr getan wird. Bürgermeister 
Sommer sagt dies zu. 

 

 Weiter erkundigt sich Marktgemeinderatsmitglied Bube bzgl. der geplanten Umsetzung der 
Streuobstwiese in Sulzbach a.d.Donau am Otterbach in Verlängerung des neuen 
Parkplatzes in der Otterbachstraße. 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Streuobstwiese wie angedacht umgesetzt wird. 

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 

Jürgen Sommer    Sandra Reis 
1. Bürgermeister 

 
   Schriftführung 
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